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SCHWEIZERISCHE KIRCHEN
ZEITUNGFragen derTheologie und Seelsorge

Amtliches Organ der Bistümer Basel,

Chur, St. Gallen, Lausanne-Genf-

Freiburg und Sitten

18/1973 Erscheint wöchentlich 3. Mai 141. Jahrgang Druck und Verlag: Raeber AG Luzern

Ein bedeutsames Dokument : das offizielle Gutachten zum Jesuiten- und Klosterartikel
der Bundesverfassung

Selten ist ein offizielles Gutachten zu
einer eidgenössischen Volksabstimmung
mit solcher Spannung erwartet worden

' zum Jesuiten- und K/oster-
arti&ei der ßundesver/assung. Erstattet
von Prof. Dr. Werner Kägi, Zürich, April
1973. 282 Seiten. Zu beziehen bei der
Eidgenössischen Drucksachen- und Mate-
rialzentrale, 3000 Bern. Preis Fr. 25.—.

* Die aargauische Regierung hatte im März
1841 versucht, in einer Denkschrift an
die Eidgenössischen Stände die Aufhe-
bung zu rechtfertigen. Als Verfasser die-
ser Denkschrift gilt Augustin Ke/ier. Als
Antwort darauf beauftragten die Klöster
Antistes Hurter mit einer Gegenschrift.
Sie trug den Titel «Die Aargauischen
Klöster und ihre Ankläger. Eine Denk-
schritt an alle Eidgenossen und alle
Freunde der Wahrheit und der Gerech-
tigkeit». Sie wurde am 20. Mai 1841 von
den Äbten von Muri und Wettingen so-
wie dem Provinzial der Kapuziner und
den Vorsteherinnen der vier Frauenklö-
ster Hermetschwil, Fahr, Gnadenthal und
Maria Krönung Baden unterzeichnet.
Zweck der Hurterschen Denkschrift war:
die Eidgenössische Tagsatzung sollte ein
Dreifaches erlauben: den vertriebenen
Mönchen und Nonnen gestatten, in ihre
Klöster zurückzukehren, aus denen sie

mit Gewalt vertrieben wurden, ihr Eigen-
tum zurückzuerstatten und es selbst zu ver-
walten, die Erlaubnis geben, Novizen auf-
zunehmen, durch das ihr Fortbestehen

gesichert ist. Diese Verteidigungsschrift
umfasste 154 Textseiten und enthält in

einem zweiten Teil, «Beilagen», Doku-
mente vor allem aus dem 19. Jahrhun-
dert (41 Seiten). Sie erschien in der Druk-
kerei der Hurterschen Buchhandlung in
Schaffhausen. Es steht heute historisch
fest, dass Friedrich Hurter der Verfasser
dieser Schrift war. Vgl. dazu Peter Kogel-
ranger, Weg nach Rom. Friedrich Hur-
ters geistige Entwicklung im Rahmen der
romantischen Konversionsbewegung (Zü-
rieh 1954) S. 185 f., besonders Anmer-
kungen 111 und 112.

wie das Gutachten des Zürcher Staats-
rechtlers Prof. Dr. Werner Kägi zum
Jesuiten- und Klosterartikel der Bundes-
Verfassung. Am vergangenen 17. April
wurden der erste und der zweite Teil
des Gutachtens der Presse und damit der
Öffentlichkeit vorgestellt '. Der dritte
Teil war bereits 1969 erschienen. Das
Ganze bildet nun einen stattlichen Band
von 282 Seiten Umfang. Jede Seite ist
doppelspaltig bedruckt. Schon das allein
deutet auf die Wichtigkeit des Inhaltes
hin.

Eine Parallele zum 19. Jahrhundert

Dem Historiker drängt sich beim Blick
auf die grossformatige Schrift unwillkür-
lieh eine Parallele zum 19. Jahrhundert
auf. Am 13. Januar 1841 wurden auf
Antrag Augustin Kellers sämtliche Klö-
ster auf aargauischem Boden aufgeho-
ben. Der Beschluss wurde mit drakoni-
scher Härte sofort ausgeführt. Mitten
im strengen Winter mussten alle Mönche
und Ordensfrauen die Klöster räumen
und ins Exil wandern. In einer umfang-
reichen Denkschrift an die Eidgenössi-
sehe Tagsatzung suchte die aargauische
Regierung im März 1841 ihren Schritt
zu rechtfertigen. Da wandten sich die
vertriebenen Klostervorsteher an ihren
Anwalt, den reformierten Antistes von
Schaffhausen, Friedrich Hurter (t 1865).
Auf ihre Bitten verfasste er eine Gegen-
schritt an die Tagsatzung. Nur ein Mann,
der über ein so umfassendes Wissen in
katholischen Belangen wie der spätere
Konvertit Hurter verfügte, konnte diesen

Auftrag übernehmen. Bereits am 20. Mai
1841 lag die beinahe 200 Seiten starke

Gegenschrift Hurters vor*. Sie wurde
von sämtlichen Vorstehern und Vorstehe-
rinnen der aufgehobenen Konvente un-
terzeichnet und der Tagsatzung über-
reicht. Hurters Gegenschrift konnte den
Beschluss der aargauischen Regierung
nicht mehr rückgängig machen. Mit Aus-
nähme eines einzigen Frauenklosters
bleiben sie bis zur Stunde aufgehoben.
130 Jahre später befasst sich eine noch
umfangreichere Schrift mit der gleichen
Angelegenheit. Auch diesmal ist es ein
evangelischer Christ — und hier liegt die
Parallele zu Hurters Denkschrift —, der
das offizielle Gutachten schrieb. Aber
es sind nicht mehr die Klöster und die
inzwischen dazugekommenen Jesuiten,
die das Gutachten bestellt haben. Es ist
die oberste Landesbehörde selbst, die
den Auftrag dazu erteilt hatte. Und hier
liegt der neue Ausgangspunkt.

Aus dem Inhalt:

Das o//tziede Gutac/j/en zum Jesuiten-
um/ K/osterurti&e/ der ßundesver-
/assung

Ein Bistum p/ant seine Zu&un/f

7"ei77:irc/ien und GesamtUVelie

Kor 7600 Ja/iren star/» der Ki'rc/ien/e/irer
H t/ianasi'us

ßi/anz eines Ja/ires Pastoration des
Sc/iwei'zermissionurs in Paris

6'c7i westersei'n — Mut/ersei'n

Der Priesterrat von Lausanne, Gen/ und
Prei/jurg an der Arôeit

Hmt/ic/ier Ted
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Vorgeschichte des Gutachtens

Sie dürfte den Lesern in grossen Zügen
aus der Tagespresse bereits bekannt sein.
Halten wir hier nur die wichtigsten Da-
ten in chronologischer Folge fest. Am
24. Juni 1954 reichte der damalige Ob-
waldner Ständerat Ludwig von Moos die
Motion ein, die den Antrag an den Bun-
desrat enthielt, die Ausnahmeartikel 51

und 52 der Bundesverfassung aufzuhe-
ben. In der Sitzung des Rates vom 23.
Juni 1955 begründete Ständerat von
Moos ausführlich diese Motion. Bundes-
rat Markus Feldmann erklärte sich be-
reit, die Motion «in der Form eines Po-
stulates» entgegenzunehmen. Der Vor-
steher des Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartements wollte die Frage der
Ausnahmeartikel selber behandeln. We-
gen Überlastung durch sein Amt kam
er nicht dazu. Nach dem vorzeitigen
Tod Bundesrat Feldmanns fiel die Be-

treuung dieser Angelegenheit seinem
Nachfolger, Bundesrat F. T. Wahlen, zu.
Dieser beauftragte am 12. Mai 1959 Pro-
fessor Dr. Werner Kägi, Ordinarius für
öffentliches Recht und Verfassungsge-
schichte an der Universität Zürich, den
Bericht in der Form eines Entwurfes zu
einer Botschaft des Bundesrates an die
Bundesversammlung auszuarbeiten. Die
Ausrichtung auf jene Botschaft wurde
mehr und mehr zu einer Hemmung, ja
zu einer Belastung für den Bearbeiter,
wie Prof. Kägi im Vorwort gesteht (S. 9).
Deshalb änderte der Bundesrat seinen

Auftrag. An Stelle eines Entwurfes zu
einer Botschaft sollte der Staatsrechtler
ein Gutachten zum Jesuiten- und Kloster-
artikel ausarbeiten. Der Auftrag, ein per-
sönliches Gutachten zu diesen heissum-
strittenen Fragen zu erstellen, verschaffte
dem Experten des Bundesrates eine gros-
sere Freiheit. Er konnte die «heissen

Eisen» freier anpacken, sie entschiedener
werten und vor allem eine Stellungnahme
beziehen.

Welche Schwierigkeiten waren zu
überwinden?

Der Auftrag, den der Bundesrat Prof.
Kägi erteilte, zeugt vom grossen Ver-
trauen, das er seinem Experten von An-
fang bekundete. Der Schwierigkeiten, die
sich dem Gutachter entgegenstellten, wa-
ren nicht wenige. Prof. Kägi kommt im
Vorwort mehrmals darauf zu sprechen.
Woher kamen sie denn? Die Schwierig-
keiten lagen einmal in der Materie selber.
Schon ein erster Blick in das Inhaltsver-
zeichnis des Gutachtens zeigt, dass ganze
Perioden der Kirchengeschichte zu
bewältigen waren. Um sich ein möglichst
objektives Urteil zu bilden, mussten Au-
toren verschiedener Richtung nicht bloss

flüchtig durchgelesen, sondern verarbei-
tet werden. Für einen Nichtkatholiken,

der nicht von Haus aus in diesen Fragen
bewandert ist, war das eine Leistung, die
alle Anerkennung und Bewunderung ver-
dient.
Eine zweite Schwierigkeit war p.vyc/io/o-
g/scAer Afa/wr. Sie kommt daher, dass die
Vorurteile gegen Klöster und Orden, vor
allem gegen die Jesuiten, besonders tief
verwurzelt sind. Prof. Kägi spricht von
einem Fragenkomplex, «der von einer Le-
gion tief eingewurzelter Vorurteile um-
lagert ist» (S. 11). An einer anderen Stelle
gesteht er: «Ich hatte selbst ein gutes
Stück Weg in der Überwindung tradierter
Vorurteile zurückzulegen, um frei zu wer-
den für eine sachliche Würdigung, die
eine erste Voraussetzung für ein gerech-
tes Urteil in dieser rechtspolitischen Fra-
ge bildet (ebda.). Im Verlaufe seiner lang-
jährigen Beschäftigung mit diesen Fragen
sei er zum Schluss gekommen, «dass das
Urteil (und Vorurteil) historisch und ge-
fühlsmässig in einer Tiefe verwurzelt ist,
wie wohl bei keiner andern verfassungs-
politischen Frage (selbst das Frauen-
Stimmrecht nicht ausgenommen!). Hier
könne nur ein Weg zum Ziel führen:
«Die Entmythologisierung des ganzen
Fragenkomplexes, der Wille zur Sachlich-
keit, offene Karten und ein restlos offe-
ner Dialog» (S. 10).
Eine dritte Schwierigkeit ist noch zu nen-
nen. Sie stellte sich hinsichtlich des Um-
/««ges (?«' Gumc/iterw. Weshalb ein so
umfangreiches Gutachten? Bringt unsere
geschichtsfeindliche Gegenwart noch die
Geduld auf, eine so komplexe Frage wie
die der Klöster und Jesuiten in ihrem
Verlauf bis auf die Anfänge auf Grund
der Dokumente zu verfolgen? Hätte nicht
eine knappe Übersicht ihr Ziel ebenfalls
erreicht, wo man sich auch in gebilde-
ten Kreisen mit einem Minimum an ge-
schichtlichem Wissen zufriedengibt?
Prof. Kägi ist sich dieser Schwierigkeit
bewusst. Unsere Zeit rufe nach einer
kurzen Darstellung dieser Fragen, und
nur eine solche hätte eine Chance, in
einer weiteren Öffentlichkeit «anzukom-
men», gesteht der Verfasser. Aber hier
handle es sich «um eine äusserst viel-
schichtige und komplexe Problematik,
die von vielen Missverständnissen, unzu-
länglichen Informationen und Vorurtei-
len umlagert ist und weit in die Ge-
schichte zurückreicht» (S. 10). Darum
lässt sich der grosse Umfang des Gut-
achtens auch rechtfertigen.

Die Ausnahmeartikel der Bundesver-
fassung — vor allem eine historische
Frage

Lässt sich das Jesuiten- und Klosterver-
bot noch heute rechtfertigen? Für Prof.
Kägi ist die Befragung der Geschichte
der einzige Weg, um darauf eine Ant-
wort geben zu können. Diese Geschichte
reicht aber im Falle des Jesuitenordens

auf mehr als 400 Jahre zurück. Im Falle
der Klöster sind es gar anderthalb Jahr-
tausende. Prof. Kägi stützte sich dabei
auf den Auftrag, den ihm der Bundes-
rat erteilte. Im Schreiben vom 12. Mai
1959 war vermerkt: «Der Bundesrat legt
in der Tat grossen Wert darauf, dass
dieser historische Teil, eingeschlossen
eine vergleichende Untersuchung über
die Entwicklung der Jesuitenfrage im
Ausland, aufs sorgfältigste ausgearbeitet
werden sollte und dementsprechend in
der Botschaft auch einen recht breiten
Raum einzunehmen hätte» (S. 10).
Das Zurückgehen auf die Quellen war
für die Erstellung des Gutachtens eine
wesentliche Voraussetzung, um die Pro-
blematik objektiv zu würdigen. Das
setzte voraus, dass man sich nicht ein-
fach auf «tradierte Urteile und Vorur-
teile stützt, sondern auf die Quellen —
historische und aktuelle — abstellt» (S.
10). Nach diesem Grundsatz muss der
Rechtshistoriker auch die Selbstdarstel-
lung der Klöster und Orden, besonders
auch des Jesuitenordens, zur Kenntnis
nehmen. Das ist in einem Strafprozess
im Rechtsstaat von heute eine Selbstver-
ständlichkeit. Auf Grund einer kritischen
Prüfung dieser Aussagen und der durch
Beweise erhärteten Aussagen und Tat-
Sachen wäre erst das Urteil zu fällen.
Aber gerade das sei weder 1848 bei der
Gründung des Bundesstaates noch 1874
anlässlich der Totalrevision der Bundes-
Verfassung noch seither geschehen, be-
merkt Prof. Kägi (S. 10).
Diese nüchterne Feststellung des Exper-
ten des Bundesrates ist für die Beurtei-
lung des ganzen Fragenkomplexes von
besonderem Gewicht. Aus dieser Sicht
drängt sich die elementare Pflicht für
einen Rechtsstaat auf, nach über einem
Jahrhundert den angeklagten Klöstern
und Orden das Recht der Verteidigung
endlich zuzugestehen.
Prof. Kägi ist in seinem Gutachten dieser

Pflicht in geradezu minuziöser Weise

nachgekommen. Um das Wesen der
geistlichen Übungen des hl. Ignatius auf
Grund der Quellen darzulegen, hat er
ein eigenes Kapitel darüber geschrieben
(S. 22—28). Ebenso sind die Satzungen
(Konstitutionen) der Gesellschaft Jesu

im Wortlaut beigefügt (S. 30—38). In
sachlicher Weise verteilt er in der ge-
schichtlichen Darstellung der Gegenwart
Licht und Schatten, wenn er über die
neueste Entwicklung des Jesuitenordens
schreibt:

«Entgegen vielen Prognosen hat sich die Ge-
Seilschaft Jesu, die oft als ein Relikt «des
dunklen Mittelalters», als «reaktionär» und
«fortschrittsfeindlich» denunziert worden
ist, auch im dynamischen und fortschritt-
liehen 20. Jahrhundert behauptet und ent-
wickelt. Auch sie ist zwar von der grossen
autoritätsfeindlichen und zum Teil anar-
chistischen Bewegung unserer Zeit betroffen
worden. Man hat geradezu von einer «Ge-
horsamskrise» und «Autoritätskrise» in der
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Gesellschaft Jesu sprechen wollen. Es ist
zu einer Reihe von Insubordinationen, zu
Gehorsamsverweigerungen und zu Austrit-
ten und Ausschlüssen gekommen. Sie wur-
den aber in der öffentlichen Berichterstat-
tung oft in irreführender Weise aufge-
bauscht und verallgemeinert. Viele glaubten
schon an ein nahes Ende dieses Bollwerkes
des Autoritarismus. Der Jesuitenorden, der
durch seine strenge Auffassung von Autori-
tat und Gehorsam jene Zeitströmungen in

ganz besonderer Weise provozieren musste,
hat bis heute dem Ansturm getrotzt. Er
nahm die Herausforderung als Anstoss für
eine grundsätzliche Neubesinnung; er hat
bedeutende Reformen durchgeführt und an-
dere in die Wege geleitet. Aber — das Rät-
sei der Widerstandskraft in einer Zeit, wo
viele weichen! — er hält nicht nur die alte
Zielsetzung als göttlichen Auftrag, sondern
auch altbewährte Einrichtungen und Metho-
den unbeirrbar fest. Der scheinbar so un-
zeitgemässe Orden, der hohe und strenge
Anforderungen stellt, hat weniger Mühe mit
der Rekrutierung als die meisten andern
Orden. Er führt seine alten Aufgaben —
systematisch auf lange Sicht und weltweit
planend — mit ungebrochener Energie wei-
ter» (S. 47).

Die Jesuitenfrage als Test für die Klöster
und Orden

Prof. Kägi wollte nicht eine Wissenschaft-
liehe Gesamtdarstellung der Kloster-, Or-
dens- und Jesuitenfrage schreiben. Das
würde die Kraft eines einzelnen über-
steigen. Quellen und Literatur sind rie-

sengross. Der Verfasser versucht auf der
Grundlage einer breiten Literatur und
auf Grund jahrelanger Nachforschungen
eine Antwort auf die Frage zu geben;.
Ist ein dauerndes Verbot der Gesellschaft
Jesu und der Klöster noch legitim und
haltbar? Geht man von dieser Aufgabe
des Verfassers aus, so versteht man, wes-
halb die beiden Teile des Gutachtens
in ihrem Umfang stark voneinander ab-
weichen. Der erste Teil, der sich mit der
Jesuitenfrage befasst, zählt 215 Seiten,
während der zweite Teil, «Die Ordens-
und Klosterfrage und der Klosterartikel
der Bundesverfassung», auf 21 Seiten
Platz findet. Warum diese auffallende
Ungleichheit?
Prof. Kägi begründet das damit, dass
die Jesuitenfrage schon geschichtlich viel
stärker umstritten war und auch in den
aktuellen verfassungspolitischen Diskus-
sionen beherrschend im Vordergrund
steht. In den meist öffentlichen Diskus-
sionen der letzten Jahrzehnte sei die Fra-

ge der übrigen Orden und der Klöster

überhaupt nicht oder nur beiläufig zur
Sprache gekommen. Der Jesuitenorden

sei das Objekt der Angriffe und Leiden-
schaffen zum Teil direkt, zum Teil stell-

vertretend für alle Orden und das Klo-
sterwesen, ja vielfach gar für alles Kirch-
liehe und Christliche überhaupt. Darum
wurden die einzelnen Vorwürfe gegen
die Klöster und Orden beim Jesuiten-
orden ausführlich behandelt. Bei den

übrigen Orden beschränkte sich der Gut-
achter darauf, auf sie zu verweisen.

Am Scheinwerfer

«Schäm di !»

Mit Speck fängt man Mäuse. Wenn aber
der Speck fehlt? Es ist gar nicht so leicht,
zügige Argumente zu finden, die die
Leute zur Abstimmung über die Jesuiten-
artikel hinter dem Ofen hervorlocken.
Nicht als ob man gegen die Abschaf-
fung wäre. Aber man hat ja weder einen
spürbaren Vorteil noch einen Nachteil
vom Ausgang der Abstimmung zu er-
warten. Es geht nicht um neue Steuern,
noch um eine Vergrösserung der Renten
noch um neue bessere Strassen. Es geht
«nur» um die paar Jesuiten in der
Schweiz. Sogar für die Kirche der
Schweiz wird sich kaum etwas Wesent-
liches verändern, ob die Jesuiten in Zu-
kunft mit gesetzlicher Erlaubnis wirken
oder nicht. — Ob am Ende die Stimm-
faulheit Siegerin wird?
Geht es nicht doch um mehr? Um Ehre
und Sinn für Gerechtigkeit? Müssen wir

Greifen wir hier nur ez'rc Beispiel heraus.
Zu den meistgeäusserten Vorwürfen im
letzten Jahrhundert gehörte der Vorwurf
der Abhängigkeit von Rom. Dieser
«Ultramontanismus» wäre als «Vorwurf»
richtigerweise an die Adresse der rö-
misch-katholischen Gesamtkirche — und
letztlich an alle römisch-katholischen
Organisationen (Orden, Kongregationen
usw.) und an alle einzelnen Glieder der
römisch-katholischen Kirche — zu rieh-
ten, bemerkt Kägi (S. 159). Und wenn
man diese ultramontane Abhängigkeit
von Rom wirklich als staatsgefährlich
qualiditieren wollte, dann müsste man
die Sanktion auch gegen den richtigen
Adressaten, die römisch-katholische Ge-
samtkirche, richten. Wiederum stellt Kägi
fest:

«Eben das aber ist 1847 bis 1848 und 1874
nicht geschehen: Man meinte den römischen
Katholizismus, aber man gab sich Rechen-
schaft, dass ein Verbot der römisch-katholi-
sehen Gesamtkirche in der Schweiz von
vornherein unmöglich war, und so hielt man
sich an einen Teilverband des Ganzen, ge-
gen den man die Volksstimmung mobilisie-
ren konnte und den man, stellvertretend
(als Sündenbock), schon 1848 mit einem
weitgehenden Verbot belegen konnte, das
dann 1874 noch verschärft und ausgedehnt
wurde» (S. 151).
Welche Konsequenzen hat dieses methodi-
sehe Vorgehen? Wenn es gelingt, den Nach-
weis zu führen, dass die radikaleren, «ge-
fährlicheren» Lehren, Institutionen, Lebens-
formen usw. der Gesellschaft Jesu nicht
oder nicht mehr als «staatsgefährlich» be-
zeichnet werden können, dann muss der
gleiche Nachweis für die weniger «radika-
len» und damit weniger «gefährlichen» Or-
den nicht noch einmal geführt werden. Das
Gutachten darf sich in diesem Falle auf

uns «Schäm di!» sagen lassen, weil wir
das einzige Land in der Welt sind, das
noch ein solches Verbot hat und es in
alle Zukunft behalten will? Nicht einmal
die Charta der Menschenrechte können
wir ohne Vorbehalt unterschreiben we-
gen dieser üblen «Tolgge» im schweize-
rischen Reinheft.

Falls aber Schamröte und Ehre uns nicht
mehr aufzurütteln vermögen, könnte es

vielleicht der Sinn für Gerechtigkeit. Von
Gerechtigkeit reden wir lautstark und
fordern sie für die ganze Welt. Wir müs-
sen sie auch von uns selber fordern und
Unrecht endlich ausmerzen, das als lei-
dige Folge von Wirrsalen in unsere Ver-
fassung hineinkam. Der Herr sprach
vom «Hunger und Durst nach Gerechtig-
keit». Es sollte uns gelingen, diesen Hun-
ger bei unsern Gläubigen anzuregen.
Auch ein Wort von der Kanzel ist sicher
am Platz. Kar/ ScWer

den Grundsatz der «Prozessökonomie» be-
rufen. Das erlaube eine erhebliche Kürzung
des ursprünglich sehr breit angelegten Tei-
les über den Klosterartikel (S. 11).

Das Anliegen des Gutachtens

In diesem orientierenden Bericht haben
wir nur einige Schwerpunkte aus dem
Gutachten Prof. Kägis herausgegriffen.
Das grosse Anliegen des Verfassers ist,
auf Grund der Geschichte darzulegen,
dass die Ausnahmeartikel der Schweize-
rischen Bundesverfassung als Relikte der
Sonderbundszeit und des Kulturkampfes
endlich liquidiert werden sollen. Sie sind
in unserem Rechtsstaat schon längst über-
holt. Prof. Kägi lässt darum vor allem
die Dokumente selber sprechen. So ist
ein Gutachten entstanden, das in der Ge-
schichte des schweizerischen Bundesstaa-
tes einmalig ist. In dieser Hinsicht ist
dieses Dokument nicht nur bedeutsam,
sondern auch ein historisches Ereignis.
Man hat das späte Erscheinen des offi-
ziehen Gutachtens kritisiert. Es waren
persönliche und sachliche Gründe, die
die Schuld der Verzögerung tragen. Wer
weiss, wie vielschichtig und delikat die
riesige Materie ist, die der Gutachter in
verantwortungsbewusster Weise verarbei-
ten musste, versteht auch, dass dafür
eine lange Vorbereitungszeit notwendig
war. Zudem musste der Gutachter das
Ganze in eine lesbare und gut gegliederte,
übersichtliche Form kleiden, die nicht
nur bei Fachleuten, sondern auch bei
geistig Interessierten «ankommen» kann.
Und das ist dem Gutachter in hervor-
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ragendem Mass gelungen. Prof. Kägi
verdient für seine mühsame «Kärrner-
arbeit» im Dienste der Wahrheit und Ge-
rechtigkeit unsern vollen Dank.
Wir möchten nur wünschen, dass auch
die Seelsorger nach diesem historisch so

gut fundierten Werk greifen, um die Er-

Prospektive Haltung

Prospektive Haltung, bei der sich ahn-
lieh der Perspektiven Zeichnung die Be-

trachtung am Fluchtpunkt der anzustre-
benden Zukunft orientiert, ist erste Vor-
aussetzung verantwortlichen Handelns.
Vordringliche Aufgabe ist heute, Den-
ken und Handeln auf Zukunft auszurich-
ten (Umpolung des Bewusstseins). Wenn
Mensch und Welt überhaupt Zukunft
haben sollen, ist diese sorgfältig zu pla-
nen. Solche Planung enthebt nicht von
stets neuem Überlegen, Beobachten, An-
passen, denn jede Planung ist vorläufig
und zeitgebunden (relativ).

Anlass für die Seelsorgeplanung im
Bistum St. Gallen

Ein erster Anlass für kirchliche Planung
ist die stetig aèneAmende ZaW der Prie-
ïier. Im Bistum St. Gallen wird es be-
reits in den nächsten Jahren nicht mehr
möglich sein, alle bisherigen Seelsorge-
stellen mit Priestern zu besetzen. Im
Jahre 1971 waren 40 Prozent der Prie-
ster 60 und mehr Jahre alt, 68 Prozent
mehr als 50 Jahre alt; das Durchschnitts-
alter der insgesamt 323 Priester betrug
55 Jahre.
Von 1950 bis 1970 konnte der Bischof
jährlich 4 bis 5 Diakone (Durchschnitt
4,35) zu Priestern weihen; die Stellen-
planung rechnet auch für die Zukunft
mit durchschnittlich 4 Priesterweihen pro
Jahr 2. Das ergibt 80 Neupriester in der
Zeitspanne von 1970 bis 1990. Im glei-
chen Zeitraum würde sich — wenn der
bisherige Trend andauert — der heutige
Priesterbestand durch Todesfälle und
Pensionierungen (Resignation) auf 71
Priester reduzieren ®.

Man kann also sagen: Wenn die Situa-
tion nicht grundlegend ändert, stehen
dem Bistum St. Gallen im Jahr 1990 151

vollaktive Diözesan-Priester zur Verfü-
gung (sowie 8 teilaktive Priester) L
Ein weiterer Anstoss für kirchliche Pia-

nung liegt in den /iö/jeren /4/wprücÄe«
an den Kirchendienst, was eine Auffä-

kenntnisse und Ergebnisse, die darin ent-
halten sind, an ihre Gläubigen weiter-
zugeben. Was in unserer von Emotionen,
Furcht und Angst aufgewühlten Zeit not
tut, ist eine ruhige und sachliche Auf-
klärung. Und dafür ist es nie zu spät.

JoJißrt« flup/wf Fi7%er

cherung der Dienste und damit Speziali-
sierung der Seelsorger notwendig macht.
Den vielfältigen Erwartungen, die heute
an die Seelsorge gestellt werden, kann
unmöglich jeder einzelne Priester gerecht
werden ®.

Auch die hohe MoWhVät der modernen
(7nd«.v;r;e-)Ge.ye//,s:cAa/t erfordert kirch-
liehe Planung. Sie bringt mit sich, dass,
im Gegensatz zu früher, viele Menschen
nur lockere Sozialbeziehungen in ihrer
Wohngemeinde pflegen. Für die bisheri-
ge (Territorial-)Pfarrei ist es deswegen
mindestens schwierig, die «Pfarreiange-
hörigen» in den verschiedenen Lebens-
bereichen zu erreichen. Viele pastorale
Aufgaben sind daher in der Einzeige-
meinde nicht mehr zu leisten. Sie müssen
auf überpfarreilicher Ebene (Dekanat)
wahrgenommen werden. Die grosse Zahl
von Pfarreien, die allein von einem einzi-

gen Priester betreut werden, hatte bisher
eine ung/e/c/zm«.y.vi'ge Fer/edung der Seel-

sorger zur Folge. Mehr als die Hälfte
aller Pfarreien sind «Ein-Mann-Pfar-
reien» (80 von 141). Darunter sind 26

Pfarreien mit weniger als 500 Katholi-
ken, 33 Pfarreien mit 500 bis 1000 Ka-
tholiken.

Leitbild für die Kirche im Bistum
St. Gallen

Wer überzeugt ist, dass die Zukunft des

Glaubens für die Zukunft der Menschen

von Belang ist, muss sich die Frage stel-
len: Wie kann Kirche in Zukunft sein?

Wie soll Kirche im Bistum in Zukunft
sein?
Auf diese Frage versuchte die Stellen-
planungskommission des Bistums St. Gal-
len « eine Antwort zu finden. Ziel ihrer
Arbeit war, Leitbilder für die Seelsorge-
arbeit im Jahre 1990 zu erarbeiten.
Unter Leitbild wird die Darstellung eines

künftigen Zustandes verstanden, der
durch zielbewusstes Handeln erreicht
werden kann. Ein solches Leitbild zur
Bewältigung der seelsorglichen Aufgaben
im Bistum muss

formulierte Zielvorstellung
funktionale Raumordnung
effizienten Personaleinsatz

umfassen.

Eine Pfarreienbefragung im Februar
1970, eine Priesterprognose, statistische
Daten der Volkszählung 1970, person-
liehe Kontakte mit Dekanatsvertretern
und zahlreiche Kommissionssitzungen
lieferten notwendige Basisinformationen
zur Analyse des heutigen Zustandes. Das
Studium einschlägiger Literatur und Do-
kumentation vertiefte die Fragestellung,
ermöglichte Vergleiche, zeigte mögliche
Lösungen.

» 5/7 (Hrsg.), Bistum St. Gallen 1990. Leit-
bilder für die Dekanate des Bistums St.
Gallen im Jahre 1990. Arbeitsbericht Nr.
22 (St. Gallen 1973).

^ Die Jahre 1970, 1971 und 1972 mit durch-
schnittlich drei Neupriestern bleiben aller-
dings deutlich unter der erwarteten Zahl
von vier Neupriestern, was bis 1990 einen
Zuwachs von nur 60 anstatt von 80 Neu-
Priestern ausmachen würde. Die Rech-
nung in so kleinem Zeitraum und mit so
kleinen Zahlen ist allerdings nur wenig
schlüssig. Überhaupt ist die Prognose der
Priesterzahl eines bestimmten Bistums be-
sonders schwierig, weil eine Vielzahl von
objektiv-kirchlichen Faktoren, besonders
aber auch subjektiv-persönliche Fakoren,
im Spiel sind.

' Durch Tod und Resignation schieden in
den Jahren von 1950 bis 1970 die Priester
des Bistums St. Gallen mit durchschnitt-
lieh 63 Jahren aus dem aktiven Dienst;
ausserdem schieden durch Übertritt (in
andere Bistümer, Orden) und Austritt
(Laisierung) insgesamt sieben Priester aus
dem Klerus. Verschiedene Gründe be-
rechtigen zur Annahme, dass bis 1990
nicht mehr als zwei Prozent der Priester
des Bistums St. Gallen ausfallen werden.

' 16 Priester sind nicht im Seelsorgemodell
eingeplant. Es handelt sich dabei um
Priester, die sich ausserhalb des Bistums
aufhalten (Donum-Fidei-Priester, Studen-
ten auf Bistumsebene eingesetzt sind
oder ihr Amt aufgegeben haben.
Voraussichtlich werden dem Bistum im
Jahr 1990 zusätzlich 28 Ordenspriester
für die Seelsorge zur Verfügung stehen
sowie 36 Italiener- und Spanierseelsorger.

» Vgl. O. Sc/ireuder, Gemeindereform.
Prozess an der Basis (Freiburg 1970)
36 bis 38: «... effektiv Pastoral betrei-
ben, das heisst den einzelnen Funktionen
durch Spezialisierung zur optimalen Wirk-
samkeit verhelfen, was Amtsdifferenzie-
rung und Auflösung des einheitlichen
Priesterberufes mit sich bringt.» «Speziali-
sierung, Steigerung der Berufsfreude und
grössere Wirksamkeit der Pastoral hängen
aufs innigste zusammen.»

• Mitglieder der Stellenplanungskommission
sind: Bischofsvikar Dr. Ivo Fürer, Präsi-
dent; (Regens) Dr. Anton Baumann;
Domdekan Karl Büchel; Vikar Rudolf
Buschor (bis 1970); Pfarrer Dr. Franz
Bürgi (seit 1972); Domkustos Anton Dö-
rig; Regens Bernhard Gemperli (seit
1972); Pater Caecilian Koller OFMCap;
Kanzler Dr. Johannes Rüegg; Pfarrer
Gottlieb Schmid; Kanonikus Paul Schnei-
der (seit 1972); Kanonikus August Wag-
ner.

Ein Bistum plant seine Zukunft

Leitbild für das Bistum St. Gallen 1990'
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Regionalseelsorge im Dekanat

Besondere Bedeutung kommt in Zukunft
der Seelsorge auf Dekanatsebene zu. Die
Dekanats-Statuten des Bistums St. Gal-
len vom 7. Mai 1969 institutionalisieren
das Dekanat als Seelsorgeraum. Aufgabe
des Dekanates ist demnach, neue pasto-
rale Aufgaben wahrzunehmen, nachdem
das Dekanat über Verwaltungsfunktionen
bisher im allgemeinen nicht hinausge-
kommen ist und eigentlich seelsorgliche
Funktionen kaum erfüllt hat. In der Tat
muss es sich auf die Dauer schädlich
auswirken, wenn die Seelsorge nur auf
der Ebene der Pfarrei organisiert ist und
darüber hinausgehende Strukturen weit-
gehend fehlen. In einer Zeit, in der die
meisten Menschen die Pfarreigrenzen
täglich mehrmals überschreiten, mutet es

geradezu anachronistisch an, wenn die
Seelsorge sich ausschliesslich auf die
Pfarrei bschränkt.

Das Dekanat ist der gegebene Raum ge-
meinsamen Planens und Handelns der

Seelsorger mehrerer Pfarreien. Aufgabe
des Dekanates wäre die kooperative und
koordinierte Leistung sowohl der Grund-
dienste (Basisseelsorge) wie auch der

Zielgruppenarbeit (Spezialseelsorge). Die
Pfarreien bleiben als Territorial-Pfarreien
bestehen, verbinden sich aber gleichzei-
tig zu Pfarreiverbänden (Dekanaten), um
Aufgaben gemeinsam zu erfüllen, welche
die Leistungskraft der einzelnen Gemein-
den übersteigen.
Das Dekanat ermöglicht Planung, Ko-
ordination und erhöhte Wirksamkeit der
Seelsorgearbeit in den verschiedenen
Pfarrei- und Gemeindeformen. Die
hauptsächlichsten Aufgaben des Dekana-
tes sind somit:

i/i/egrario« der verschiedenen Gemeinde-
formen
P/a«w«g der Seelsorge-Aktivitäten
Koordination des Seelsorge-Einsatzes
KoMegra/BaV und Lerimcir/jeit
Kooperation und Ra/iono/isierang der

Basisseelsorge
Di//erenzierung des Seelsorge-Angebots.

Die Arbeit im Dekanat muss zu
systematischer Ana/yse,
formulierten Zieivowtei/angen,
P/anang mit Sc/nverpan^finVdang und
ständiger £y/izienzA:on/rolle

in den einzelnen Aufgabenbereichen füh-
ren. Die Schwerpunktbildung in der Seel-

sorge (Prioritätenordnung, Aktionsplan)
ist einerseits auf zu erwartende diözesane
Pastorationskonzepte, andererseits auf
die Verhältnisse im Dekanat abzustim-
men. Das vorliegende Seelsorgemodell
der Stellenplanungskommission soll enge
Verzahnung der einzelnen Gemeinden
mit dem Dekanat ermöglichen und
gleichzeitig die relative Eigenständigkeit
der einzelnen Gemeinden berücksichti-
gen.

Funktionale Raumordnung

Die Abgrenzung der Raumeinheit De-
kanat gestaltet sich recht schwierig. Sie
soll Gemeinden mit einer gewissen Ho-
mogenität umfassen: die mehr oder weni-
ger überörtlichen Sozialbeziehungen, d. h.
die wichtigsten Lebensbezüge der Be-
wohner, müssen festgestellt und darauf-
hin untersucht werden, ob und wo sie
einen gemeinsamen Mittelpunkt haben.
Zudem dürfen die geschichtliche Ent-
wicklung, die Topographie, die Bevölke-
rungs- und Erwerbsstruktur, Verkehrs-
einrichtungen, Dienstleistungen nicht aus-
ser acht gelassen werden. Eine einfache
rechnerische Aufteilung der Bewohner
kann sicher nicht genügen. Es kommt
wesentlich darauf an, dass die zukünftige
Entwicklung einer Region miteinbezogen
wird.
Bei der Erarbeitung einer funktionsge-
rechten Raumordnung legte deshalb die
Stellenplankommission des Bistums St.
Gallen eine Bp-w/rit/rana/yse mit Trend-
berechnungen für jedes Dekanat sowie
Beratungen mit Dekanatsvertretern und
amtlichen Dokumentationsstellen zugrun-
de. Ausserdem sollte die Grösse der De-
kanate so bemessen sein, dass die Seel-

sorger eine wirksame Arbeitsgemeinschaft
bilden können.

Die Überlegungen der Planungskommis-
sion ergaben, dass das Bistum für die
Zukunft am besten in zwölf Dekanate
einzuteilen sei.

Kooperation im Seelsorgeteam

Seelsorgliche Arbeit auf der Ebene des
Dekanates kann nur fruchtbar sein, wenn
alle Seelsorger der Region selbstlos zu-
sammenarbeiten. Wie die Bischöfe über
ihr Bistum hinaus kollegiale Verantwor-
tung für die Kirche haben, so bilden
auch die Priester eines Bistums ein ein-
ziges Presbyterium. «Wie der Bischof
eben nicht nur Diözesanbischof ist, so
der Pfarrer und Vikar nicht nur Ge-
meindeseelsorger, sondern Glieder eines
Priesterkollegiums und als solche mit-
verantwortlich für den ganzen betreffen-
den Seelsorgeraum» L In der dogmati-
sehen Konstitution über die Kirche des

Zweiten Vatikanums heisst es: «Kraft
der Gemeinsamkeit von Weihe und Sen-

dung sind alle Priester einander in en-

ger Brüderlichkeit verbunden. Diese soll
sich spontan und freudig äussern in ge-
genseitiger geistiger und materieller, pa-
storaler und persönlicher Hilfe, in Zu-
sammenkünften und in der Gemeinschaft
des Lebens, der Arbeit, der Liebe» ®.

Zur gemeinsamen Arbeit gehört die Spe-
z/a/w('cr«rtg i'm Bern/ (Professionalisie-
rung). Allen alles zu sein ist dem einzel-
nen Priester nicht (mehr) möglich. Jeder
Seelsorger übernimmt mit spezifische
Aufgaben für die im Dekanat als Pfar-

reienverband kooperierenden Pfarreien.
So wird ein Teil seiner Arbeitszeit für
überpfarreiliche Tätigkeit beansprucht ».

Das Verhältnis von pfarreilicher und de-
kanatlicher Tätigkeit muss im einzelnen
festgelegt werden und bedarf des aufge-
schlossenen, sorgfältigen und mitbriider-
liehen Gesprächs. Die Dekanatsversamm-
lung teilt die verschiedenen Aufgaben
unter den Seelsorgern auf. Auch wenn
Beauftragte oder Arbeitsausschüsse für
einzelne Aufgabenbereiche direkt zustän-
dig sind, bleibt das Seelsorgerteam ge-
meinsam für die Wahrnehmung der Auf-
gaben verantwortlich.
Für einige Seelsorgebereiche sind voll-
amtliche und teilamtliche Seelsorgestel-
len vorgesehen. Seelsorger — Priester
oder Laien — sind dafür verantwortlich,
dass die Aufgaben in diesem Sonder-
bereich wahrgenommen und fachgerecht
durchgeführt werden. Die primär für das

Dekanat bestellten (Kategorial- und Spe-
zial-)Seelsorger leisten ihren Dienst sub-
sidiär in den Pfarreien des Dekanates.
Sie nehmen Wohnsitz in den Pfarreien,
wo kein (Basis-)Seelsorger tätig ist. Sie

pflegen die Zusammenarbeit mit den
Spezialseelsorgern in den übrigen De-
kanaten.

Da nicht alle bisherigen Stellen mit Prie-
stern besetzt werden können, sind inner-
halb der Dekanate Kleinbezirke mit meh-
reren Pfarreien vorgesehen. Jedoch nicht
so, dass mehrere selbständige Pfarreien
zu einer Grosspfarrei zusammengelegt
würden. Die Territorial-Pfarreien bleiben

bestehen, Verschmelzungen oder Grenz-
korrekturen sind nur in dringenden Fäl-
len vorgesehen. Vielmehr soll in jeder
dieser Pfarreien ein Seelsorger, sei er
Priester oder Laie, seinen Wohnsitz neh-

men und für die Grunddienste in der
Gemeinde besorgt sein. Hier bestehen
auch Einsatzmöglichkeiten für teilaktive
(ältere, kränkliche, pensionierte Prie-
ster. Die Möglichkeit bleibt offen, dass

Seelsorger solcher Kleinbezirke eine vita
communis leben und von einem zentra-
len Dienstort aus wirken.
Für das Jahr 1990 ist vorgesehen, dass
ein Seelsorger (Priester oder Laie) in der
Basisseelsorge rund 1000 Katholiken zu
betreuen hätte Diese Planzahl dürfte

' /!. Re/ne&e, Das Dekanat als Seelsorge-
räum, in: Im Dienste der Seelsorge. Bei-
träge zum Kirchlichen Amtsblatt des Erz-
bistums Paderborn 19 (1965) 7.

s Die dogmatische Konstitution über die
Kirche «Lumen gentium», 28.

» Neuere Bistumsplanungen im Ausland
rechnen mit einem Zeitverhältnis Pfarrei-
arbeit : Dekanatsarbeit von 4 : 6 bzw.
3 : 7 der Basisseelsorger.
Für 1000 Katholiken ein (Basis-)Seel-
sorger; dieser Formel entspricht: für 2300
Katholiken einen Priester. In dieser Plan-
zahl sind die Italiener- und Spanier-Ka-
tholiken nicht enthalten, weil für diese
Gruppen eigene Seelsorger benötigt wer-
den.
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Die Verteilung der Aufgaben von Pfarrei, Dekanat und Bistum nach Zielgruppen

Zielgruppe
Aktionsebene

Pfarrei Dekanat Bistum bzw. mehrere Bistümer

K/nder Schulkatechese
Bibelunterricht

Pastoration
Kindergottesdienste
Jugendgruppen

Koordination
Dokumentation

Pastorationsimpluse
Anregungen
Koordination

Lehrpläne
Lehrmittel

Kinderpastoral
Hilfsmittel
Kaderschulung

Jugencf//cbe Pastoration

Jugendgottesdienste
Jugendorganisationen
freie Jugendarbeit

Berufsschulunterricht
Mittelschuiunterricht
Anregungen
Koordination
Organisation

Lehrpläne
Lehrmittel
Hilfsmittel
Kaderschulung
Jugendpastoral

Erwachsene Verkündigung
Pastoration
Information

Koordination
Bildungsangebote

Theologie
Humanwissenschaften
Medienverkündigung

Ebe/eufe Ehepaar-Kreise
Pastoration
Eheschliessungen

Ehevorbereitung
Eheberatung

Koordination
Problemstudium
Eherecht

Fam/7/'en Eltern-Kreise,
Pastoration

Elternschulung
Familienberatung

Koordination
Pastorationsimpulse

Sfud/erende
an Hochschulen

Integration
Information

Zusammenarbeit
Information

Studienbeihilfe
Studentenseelsorge

/ndusfr/e-ßeschäff/g/e Pastoration Beiriebsseelsorge Koordination

Touristen,
Gasfgewerbe-Bescbäff/'gte

Pastoration
Bildungsangebot

Pastorationsimpulse
Organisation

• Tourismuspastoral
Koordination

Fremdsprachige Integration Pastoration Koordination

ßefagfe Pastoration
Beziehungshilfe

Gruppenpastoration
Beratung

Koordination
Hilfeleistung

Kranke, /nva/ide Pastoration Gruppenpastoration Koordination

Sp/fa/pa//enten,
He/'m/nsassen

Besuche Pastoration Koordination

A/te/nste/tende,
Geschiedene,
/ed/ge Müder

Pastoration
Beziehungshilfe

Gruppenpastoration
Organisation
Beratung

Seelsorgeimpulse
Problemstudium

Soz/a/gefäbrdefe,
soz/a/e Randgruppen

Pastoration
Beziehungshilfe

Beratung
Fürsorge

Problemstudium
Koordination

Theo/ogiesfudi'erende Kontakte Zusammenarbeit
Werbung

Ausbildung
Einsatzplanung

/m Wrch/ichen D/'ensf
Sfehende

Zusammenarbeit

Information
Kontakte
Koordination

Personalplanung
Ausbildung
Weiterbildung
Personaleinsatz
Zusammenarbeit

/m soz/a/en D/'ensf
S/ehende

Zusammenarbeit Gruppenpastoration

Missionare,
Enfw/cWungshe/fer

Kontakte
materielle Hilfe

Bewusstseinsbildung
Aktionen

Einsatz von Missionaren
materielle Hilfe

Dem Gemeindeleben
Fernstehende

Kontakte Seelsorgeimpulse
Information

Problemstudium

/Andersg/aubende Verständnisweckung
gemeinsame Aktionen

ökumenisches Gespräch
gemeinsame Pastoration

Ökumene
Seelsorgeimpulse



optima/e Seelsorge ermöglichen Ob-
wohl die Basisseelsorger einen Teil ihrer
Zeit für Aufgaben im Dekanat verwen-
den müssen, scheint die Planzahl ange-
messen, sofern die Seelsorger richtig ver-
teilt, von administrativen Aufgaben ent-
lastet und verschiedene Grunddienste
entsprechend koordiniert werden. Die
voll- und teilamtlichen Spezialseelsorger
leisten, wenn auch subsidiär, zusätzliche
Hilfe.
Die Planzahl entspricht der Katholiken-
zahl, die ein Priester heute im Durch-
schnitt betreut. Sie kann nur durch mas-
sive Förderung der Laienmitarbeit und
aktive Personalpolitik (Werbung, Aus-
und Weiterbildung, Anstellung) erreicht
werden. Bis 1990 werden 200 Laien für
den Dienst im Bistum St. Gallen not-
wendig sein — Mitarbeiter für Verwal-
tung (Sekretariatsarbeiten sind nicht
mitgerechnet. Einzelne Seelsorgestellen
könnten — wenn nötig — durch meh-

rere ehrenamtliche Laien übernommen
werden
Entscheidend für die Bewältigung der
zukünftigen Aufgaben wird die Bereit-
schaft zu partnerschaftlichem Teamwork
sein, zu kooperativer Seelsorge, welche

enge Pfarreigrenzen sprengt und zur Zu-
sammenarbeit im Dekanat drängt.
Sinnvolle Zusammenarbeit der Seelsor-

ger, Priester und Laien addiert nicht
nur die Kräfte, sondern vervielfacht sie.

Eine koordinierte Arbeitsteilung unter
Seelsorgern — Priestern und Laien,
Frauen und Männern, Verheirateten und
Ledigen, Alten und Jungen — lässt die

Fähigkeiten besser zum Zug kommen,
bringt Arbeitsersparnis, grössere Effi-
zienz, grössere Befriedigung und lässt

hoffen, dass der einzelne Glaubende spe-
zifisch angesprochen werden kann.

Aufgaben von Pfarrei, Dekanat und
Bistum

Die Seelsorgedienste müssen auf allen
Aktionsebenen (Pfarrei — Dekanat —
Bistum) neu umschrieben werden. Eine
schematische Übersicht beleuchtet in
Stichworten (Schwerpunkten) die Seel-

sorge-Organisation auf den drei Aktions-
ebenen. Dabei bilden nicht einzelne Auf-
gabenbereiche wie Liturgie, Verkündi-
gung, Diakonie den Einteilungsgrund,

" Die nächsten Jahre werden zeigen, in-
wieweit das auf optimale Seelsorge aus-
gerichtete Modell verwirklicht werden
kann. Wird die geplante Zahl der Seel-

sorger nicht erreicht, wären die zur Ver-
fügung stehenden Seelsorger proportional
den geplanten Seelsorgestellen einzuset-
zen.

'2 Demnach müssen Jahr für Jahr rund zehn
Laien neu in Dienst genommen werden.
Je nachdem, ob die Priesterprognose tat-
sächlich zutrifft, verringert bzw. erhöht
sich der Bedarf an Laienkräften.

sondern «Adressaten» — Gruppen (ins-
gesamt 20 Zielgruppen), die für die Seel-

sorge künftig von Bedeutung sind.
In einer check-list werden die Stichworte
der schematischen Übersicht für die drei
Ebenen ausformuliert. Sie zeigt konkret
die Aufgaben der drei Ebenen auf und
kann für das Aktionsprogramm in Pfar-
rei, Dekanat und Bistum Ausgangsbasis
sein.
Damit sollte es den Instanzen der drei
Ebenen nicht allzu schwer fallen, ihre
Aktivitäten zu überblicken, Schwerpunkte
für bestimmte Zeiträume festzulegen
(Pastorationsplan mit Prioritäten), zu
koordinieren und schliesslich zu kontrol-
lieren.

Die P/anste/Zen des ßisfumj 5f. Gölten
ten Atel re 2990 a«/ P/arre/eteetie (/ter
ßcMte.vee/.yorge):

Fo//e 2/a/tee
P/an- P/an-

DeAanat ste//eti ste//i

St. Gallen Stadt 44 12
Rorschach 17 12
Heerbrugg 13 11
Altstätten 13 8

Sargans 27 9
Kaltbrunn 7 7
üznach 24 9
Wattwil 3 12
Wil 24 12
Uzwil 9 11
Gossau 13 9
Appenzell 13 13

Bistum St. Gallen 206 125

Die Planstellen des Bistums St. Gallen
im Jahre 1990

Basierend auf der Struktur- und Trend-
analyse wurde für jedes Dekanat im
einzelnen abgeklärt, welche und wie viele
regionale Seelsorgestellen (für Basis-

seelsorge) im Jahre 1990 notwendig sind.

Die P/a«.yte//e« tee.y ßis/umi St. Ga/ten
ten Jatere 2990 au/ DeAana/seteene (/ter
Spezia/ree/sorge);

Fo//e 2/a/tee
P/an- P/an-

/Irteei'trteereicte jfe/ten ste/ten

Jugendseelsorge
Mittel- und Berufsschul-
seelsorge
Erwachsenenbildung,
Ehe- und Familienseelsorge
Studentenseelsorge
Industrieseelsorge
Betagtenseelsorge
Spital-, Heim-, Kranken- und
Invalidenseelsorge
Gefängnisseelsorge
Sozialarbeit
Kirchenpersonal-Seelsorge
Ordensfrauenseelsorge
Dekanatsleitung

22

12

29
1

3
12

20
1

8
1

1

13

Insgesamt 33 123

Der See/.yorgerteetear/ /ter tea,y ß/.y tum St.
Ga/ten ten later 2990 (E/tisatzmotee// teer

S/e/tenptem/ngjteomwm/on):

Pr/eVer

9 vollamtlich tätige Priester für Deka-
natsseelsorge
70 halbamtlich tätige Priester für Deka-
natsseelsorge
84 vollamtlich tätige Priester für Basis-
seelsorge
70 halbamtlich tätige Priester für Basis-
seelsorge

La/en

24 vollamtlich tätige Laien für Dekanats-
seelsorge
53 halbamtlich tätige Laien für Dekanats-
seelsorge
122 vollamtlich tätige Laien für Basis-
seelsorge
55 halbamtlich tätige Laien für Basis-

seelsorge

A//rete Tte. Dateacte

Teilkirchen und Gesamtkirche

Die erste /lu.yg/eicte.yyitzitng teer 5ctewe/zer
Dio'zejatisy/iotee/i teat «n.s an te/e ßea/i'täf
tee.s.yen erinnert, was aacte in teer Spractee
von Faf/Aanum 2/ «Tei/A/rctee» genannt
wartee. Die e/nze/nen Bistümer teateen iter

eigenes Gemietet, teas von einer verscteieteen-

artigen jpracte/icteeti, A«/ture//en ante ge-
scteictet/icteen Situation geprägt ist. Dam/t
sfe//f s/cte teas Prote/em teer notwente/gen
Eintee/f in teer teerecteti'gten F/e//a/t. Es zeigt
s/cte ateer nietet nar aa/ teer nationa/en oteer

Aontinenta/en, sonteern aacte au/ teer g/otea-
/en Eteene. Fon teer letzteren so// teier tei'e

ßetee sein.

Überdruss am Zentrum?

Auf der Innenseite der Kuppel von St.
Peter stehen in goldenen Buchstaben die
Worte eines Afrikaners, Cyprians von
Karthago (f 258): «Von hier geht die
Einheit des Priestertums aus.» Wir wis-
sen, dass der Bischof von Karthago,
Wortführer des afrikanischen Episko-
pats, mit dem Bischof zu Rom nicht im-
mer einer Meinung war, so zum Beispiel
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im Ketzertaufstreit. Das Bekenntnis die-
ses Märtyrers zum römischen Primat hat
darum sein eigenes Gewicht. Seinem Ur-
teil kommt zu jener Zeit keinerlei poli-
tische, dafür um so mehr religiöse Ber

deutung zu. Es ist ein Zeugnis des Glau-
benssinnes, des Wissens um den Dienst
des Petrusamtes an der Einheit.

Nun wird man zugeben müssen: E/MÄe/7

und E/w/o'mHgkeiV ,«W ni'c/i/ t/arae//>e.

Trotz allen unvermeidlichen Fehlgriffen,
die eine übersteigerte, zentralisierte Ent-
scheidungsgewalt auch in der Kirche auf-
zuweisen hat — dem parkinsonschen Ge-
setz entgeht auch eine kirchliche Büro-
kratie nicht — ist doch festzuhalten,

Rom /ür die Ein//e/7 der Kirciie
ömc/i in der iVenzeit vie/ Gnfes ge/eistef
/iai. So hat zum Beispiel Vatikanum I
mit seiner Definition des Jurisdiktions-
primats dem Nationalkirchentum (dog-
matisch) das Rückgrat gebrochen, als
auf der protestantischen Seite davon noch
kein Hauch zu spüren war. Und auf der
politischen Ebene war man noch meilen-
weit von EWG, UNO und anderen in-
ternationalen Institutionen entfernt. Man
kämpfte noch um nationale Hegemonie,
kümmerte sich einen Deut um Partner-
schaft. Mit dieser Konzilsentscheidung
ei/fe die K/rc/ie /iir eiMMia/ i/irer Zeit weit
voraus, eine Tatsache, die heute vielfach
übersehen oder totgeschwiegen wird.
Ohne diese Klarstellung wäre der Kul-
turkampf des neunzehnten Jahrhunderts
anders ausgegangen. Ohne Rom wären
die Bischöfe Deutschlands im Abwehr-
kämpf gegen den Nationalsozialismus
vor wenigen Jahrzehnten noch macht-
loser gewesen. Ebenso haben die Päpste
der letzten hundert Jahre auf dem Ge-
biet der gesellschaftlichen Ethik und der
äusseren Mission wegweisend gewirkt.
Trotzdem ist nicht zu übersehen, dass

eine einseitig geförderte Konzentration
des Führungs- und Verwaltungsappara-
tes auch ihre Sc/ia/fensei/eM zeigte. Die
Gefahr einer schematisch aufgefassten
Einförmigkeit wurde nicht immer genü-
gend erkannt (Kampf um das orientali-
sehe Kirchenrecht im zwanzigsten, Riten-
streit im siebzehnten und achtzehnten
Jahrhundert). So kam, was einmal kom-
men musste: Im Gefolge des II. Vati-
kanischen Konzils setzte die Gegenbe-

wegung ein. Es wurde nicht nur harte,
aber sachliche Kritik geäussert. Ressenti-

ments, Emotionen und Aggressionen ka-

men hoch und wurden hochgespielt.
«Rom» und «römisch» wurden für man-
che Kreise zum Schimpfwort für den

innerkirchlichen Gebrauch, immerhin
ein Novum in der neueren Kirchenge-
schichte. Sle/zen wir dam/7 n/'c/it vor der
Adög//cMei7, das wieder zu ver/im, was

m /'a/ir/umderle/angem Ringen mä/isam

gewonnen wurde? Die Frage muss ein-
mal gestellt werden, sofern man die Au-
gen nicht vor den Tatsachen verschlies-

sen will. Die Kirche ist kein Experimen-
tierfeld für Revolution, kein Ort der
Selbstzerfleischung. Was heute anzustre-
ben wäre, ist der Ausgleich zwischen zwei
Grössen, deren jede in ihrer Art unent-
bchrlich ist: zwischen dem Petrusamt
auf der einen, dem Amt der Bischöfe
auf der anderen Seite, zwischen den
Einzelkirchen und der Gesamtkirche.

Kollegialität: Alibi oder echtes Anliegen?

Seitdem die Väter des Zweiten Vatika-
nums den Ausdruck vom «Kollegium»
der Bischöfe in die offizielle Sprache
eingeführt haben », wurden dieses Wort
und verwandte Begriffe wie «Kollegiali-
tät», «kollegialer Geist» u. ä. fast ebenso
oft richtig wie falsch gebraucht.
Was verstanden nun die Konzilsväter ge-
nau unter dem Begriff eines «Kolle-
giums» der Bischöfe? Genau das, was die
kirchliche Tradition immer darunter ver-
standen hat: Die vom CViràlu.v ge.Vi'/fefe,
dauernde, un/ei7/>are und we/fura.vpan-
nende Gemeinsc/ia/f (Communio) a//er
Bisc/io'/e mi7 (fem Paps/ a/y (sichtbarem)
Haupt. Das biblische Vorbild sind die
Zwölf, unter denen Petrus eine Vorrang-
Stellung einnimmt. Es geht also um einen
festen Kreis, «dessen Struktur und Auto-
rität der Offenbarung entnommen wer-
den müssen» 2 «Der Parallelismus zwi-
sehen Petrus und den übrigen Aposteln
auf der einen Seite und Papst und Bi-
schöfe auf der anderen schliesst
selbstverständlich auch nicht eine G/e/'c7i-
Aei7 zwischen Haupt und Gliedern des

Kollegiums derselben ein, sondern nur
eine FerAä/fn/yg/eic///iei7 zwischen der
ersten Beziehung (Petrus—Apostel) und
der zweiten (Papst—Bischöfe)» 2.

Es handelt sich also um eine streng ge-
g/ieder/e Gemeinschaft mit einem von
Christus eingesetzten Haupt. Glied des

Kollegiums ist also nur, wer sowohl mit
dessen Haupt wie dessen Gliedern durch
die sakramentale Weihe wie die hierar-
chische Gemeinschaft (Communio) ver-
bunden ist'».

Grenzen wir den Begriff «Kollegium» nega-
tiv ab, so kommen wir zu folgenden Er-
gebnissen. Es geht ni'c/u
a) um ein Kollegium im Sinn des römischen
oder mittelalterlichen Rechts, d. h. einem
Kreis von G/eic/irangigen, die ihre Gewalt
auf ihren Vorsitzenden übertragen,
b) um eine Ko//efeu'Wei7ung der Kirche
durch ein «Parlament» von Bischöfen, sei
es auf globaler, regionaler oder nationaler
Ebene,
c) um eine Gemeinschaftsform, deren Ur-
sprung in wiensc/i/ic/ier Rechtsetzung grün-
det und die deshalb nach Belieben verän-
dert werden könnte. Darum wird das Kolle-
gium im Urtext als «corpus» oder «ordo»
umschrieben ».

In diesem Zusammenhang sei auf einen
wichtigen Gnter.se/iied hingewiesen, den
zwischen einem «feo//e/ctiven» und einem

«feo/Zegia/en» Akt. Als kollegialer Akt
kann das Vorgehen eines einzelnen Bi-
schofs, mehrerer oder aller Bischöfe ver-
standen werden, das dem Wohl der Ge-
samtkirche dient. Ein kollektiver Akt be-
deutet, dass sich mehrere oder viele dar-
an beteiligen. Kollegiales Handeln liegt
auf der theologischen, kollektives auf der
soziologischen Ebene. Es handelt sich
um zwei ung/e/c/ie Grössen, die man
nicht straflos miteinander verwechseln
kann. So haben in der Zeit der abend-
ländischen Kirchenspaltung die Bischöfe
Englands und der nordischen Länder
zwar kollektiv gehandelt — sie trennten
sich von der Gemeinschaft mit Rom —
aber sicher nicht kollegial. Ihr Vorgehen
war nicht auf das Wohl der Gesamtkir-
che ausgerichtet. Das umgekehrte Bei-
spiel gaben vor wenigen Jahren die Bi-
schöfe Hollands, als sie sich weigerten,
die Beschlüsse der holländischen Pasto-
ralsynode anzuerkennen, nachdem der
Papst diese abgelehnt hatte. Sie beton-
ten zur Begründung ihrer Haltung die
Rücksicht auf die Ge.samt/drc/ie. Ihr Ver-
halten war also echt kollegial. Enttäuscht
darüber konnten nur jene sein, die kol-
lektiv mit kollegial verwechseln. Die sau-
bere Trennung der Begriffe könnte auch
für unsere yc/weizer/sc/ien Diozesan-
yynoden entscheidend werden. Es schei-
nen, soweit ich das als Beobachter ver-
folgen konnte, noch nicht alle Synodalen,
geschweige denn alle Journalisten diesen
Unterschied verstanden zu haben. Die
Bewährungsprobe für echt verstandene
Kollegialität wird uns erst noch bevor-
stehen.

Formen der Kollegialität

Grundsätzlich und dauernd wird sie da-
durch wirksam, dass in jeder Teilkirche
die gleiche Lehre vorgetragen und (im
Wesentlichen) die gleiche Kirchendiszi-
plin eingehalten wird. Diese Ausübung
des Bischofsamtes in der Einheit mit
dem Bischof von Rom heissen wir das
orr/ent/ic/ie Lehramt. Ihm kommt in sei-

ner Gesamtheit die Unfehlbarkeit in der
Glaubens- und Sittenlehre zu. In solcher
Gemeinschaft der Einheit und Liebe
kommen die kollegiale Natur und Be-
schaffenheit des Episkopats zum Aus-
druck ®, wenn auch nicht von einem
.streng kollegialen Akt die Rede sein
kann L
In aussergewöhnlichen Fällen wird diese

Kollegialität seit dem vierten Jahrhun-
dert auf den ökumenischen Konzilien

' Vat. II Kirchenkonstitution, N. 19, 22, 23.
2 Nota explicativa N. 1.
» A. a. O., N. 1.
» Kirchenkonstitution, N. 22.
» A. a. O., N. 22, 23. Nota explicativa, N. 1.
» Kirchenkonstitution, N. 22.
' Nota explicativa, N. 4.
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sichtbar. Hier versammeln sich die Bi-
schöfe aller Kirchenprovinzen unter dem
Vorsitz des Papstes oder seines Stellver-
treters. Sie handeln, gemeinsam mit
ihrem Haupt, dem Bischof von Rom,
und niemals ohne dieses Haupt, in streng
kollegialem Akt ». Wir sprechen in die-
sem Fall vom ««.v.yerorf/en//('cA(Crt Lehr-
amt.
Es kann unter Umständen aber auch das

Vorgehen eines einze/nen Bischofs ein
kollegialer Akt genannt werden, dann
nämlich, wenn diesem eine Bedeutung
für die ganze Kirche zukommt. So ver-
mittelte Irenäus von Lyon im zweiten
Jahrhundert mit Erfolg zwischen Papst
Viktor I. und den Bischöfen des Ostens
im sog. Osterfeststreit. Er kann also auch
in der Zukunft Nachfolger finden.
In jenen Bereichen der Kirche, die der
Disziplin Roms unterstellt sind, stellen
die ßisc/io/skon/erenzen eine neue, zeit-
gemässe und wirksame Form kollegialen
Handelns dar. Sie können die Bischöfe
einzelner Länder, ja ganzer Kontinente
umfassen, Ihre Sorge gilt einem Teilbe-
reich der Kirche, dies aber immer im
Blick auf das Ganze. Solche Konferen-
zen haben sich seit dem letzten Konzil
auf der ganzen Welt durchgesetzt und
wurden zum Teil von Rom direkt ver-
anlasst (Südamerikanische, Ostasiatische
Bischofskonferenzen). Die Bischofskon-
ferenzen wollen jedoch den einzelnen
Bischof weder ersetzen noch in seiner
Bedeutung herabmindern. Kein Bischof
kann die Verantwortung für seine Diö-
zese an seine Amtsbrüder abtreten. Das
wäre möglich in einem Kollektiv, nicht
aber in einem Kollegium. Der kot/egiaie
Charakter ver/angt das Gegenteil: ver-
mehrte Bedeutung und Sorge des einzel-

nen Bischofs für die Gesamtkirche ».

Darum auch können die Bischofskonfe-
renzen ihren Statuten gemäss keinen Bi-
schof zwingen, sich ihren Beschlüssen zu
unterwerfen. Genau besehen hat das

nichts mit berechnender Taktik, wohl
aber mit dem Wesen von Kollegialität
zu tun. Der Name eines Athanasius mö-

ge als Beispiel genügen.

Das Petrusamt als Band und Zentrum
der Einheit

Kollegialität bedeutet gemeinsame Ver-
antwortung für das Vermächtnis des

Herrn. Darin ist die Einzelkirche mit
allen anderen Kirchen unauflöslich ver-
bunden. Sowohl Symbol als auch leben-

diges Band der Einheit der Kirche stellt
sich im Petrusamt dar: «Insofern dieses

Kollegium aus vielen zusammengesetzt
ist, drückt es die Vielfalt und Univer-

» A.a.O.
» Kirchenkonstitution, N. 23.
i» A. a. O., N. 22.
" Kirchenkonstitution, N. 37.

salität des Gottesvolkes aus. Insofern es

unter einem Haupt versammelt ist, stellt
es die Einheit der Herde Christi dar
Der Papst besitzt als Haupt des Kolle-
giums eine einmalige, nic/it au//tei>f>are,
weii von C/iristus veriie/iene Funk/Ion.
Sein Amt kann keineswegs mit dem eines
Parlaments- oder Staatspräsidenten oder

gar Monarchen verglichen werden (auch
wenn der letzte Vergleich im kirchlichen
Sprachgebrauch eine Zeitlang «en vogue»
war).
Für die Kirche kann es deshalb nur ein
Fer/iiingnis bedeuten, wenn von gewisser
Seite versucht wird, zwischen Bischöfe
und Papst einen künstlichen Keil zu trei-
ben. Ein J. A. Möhler hat im letzten
Jahrhundert viel klarer gesehen als man-
che Modetheologen unserer Tage, wenn
er schreibt: «Wenn der Episkopat eine
wirkliche Einheit bilden muss, um die
Gläubigen zu einen, bedarf er seiner-
seits eines Zentrums, das durch seine
wirksame Gegenwart die ganze Kirche
fest eint.» Wie könnte man auch sinn-
voller Weise Haupt und Glieder der ei-
nen Körperschaft gegeneinander ausspie-
len? Wer davon träumt, dass die Einzel-
kirchen endlich «von der Vorherrschaft
Roms befreit» werden müssten, um die
eigene Identität zu finden, beweist nur
seine völlige Ignoranz in Kirchenge-
schichte. Das Petrusamt garantierte und
garantiert im Gegen/ed — sehen wir von
einzelnen Übergriffen ab — die Sicher-
heit, Unabhängigkeit und «Personalität»
der Teilkirchen. Hugo Rahner hat das
in seinem Werk «Abendländische Kir-
chenfreiheit» überzeugend nachgewiesen.
Für die Gegenwart genügt es, auf Spa-
nien, Südamerika oder die Oststaaten
hinzuweisen. Kleine «Möchtegerne» ha-
ben der Kirche noch nie den grossen
Atem verliehen, den sie gerade heute

braucht. In die eine Welt, die entsteht,

passt das eine Amt ohne Zweifel ausge-
zeichnet. Doch täuschen wir uns nicht.
Die Kirche der Zukunft dürfte, allem
Einheitsstreben zum Trotz, noch grössere
Unterschiede aufweisen. Die afrikanische
oder asiatische Kirche können die euro-
päische Kirche schneller überflügeln als

wir ahnen. Die Forderung nach dem

einigenden Amt wird damit nur vordring-
licher.

Damit sei nicht geleugnet, dass über die

Ker/etiung der Cew/cA/e zwischen Zen-
trale und Peripherie geredet werden
kann und muss. Das Subsidiaritätsprin-
zip, heute in der Gesellschaftslehre all-
gemein angenommen, sollte auch in der
Kirche mehr zur Geltung kommen. Da-
mit liesse sich die Häufigkeit der Ein-
griffe vom Zentrum aus vermindern. Das
zurzeit teilweise angespannte psycholo-
gische Klima wird sich verbessern.

Das Petrusamt betonen, heisst auch
keineswegs ße/taupten, jede Initiative in
der Kirche habe von Rom auszugehen

oder sei von dort ausgegangen. Nach
dem, was das letzte Konzil über den
Platz der Laien in der Kirche gesagt hat,
kann davon weniger denn je die Rede
sein ». Der Spielraum für einen immer
neuen «Beginn von unten» ist durchaus
gewahrt.
Was wir /teute ßrauciien, scheint mir vor
allem die Einsicht zu sein, dass man
einen sehr empfindlichen, kompliziert
aufgebauten Organismus, wie ihn die Kir-
che darstellt, nicht mit dem Hammer
bearbeiten kann. Hammerschläge wirken
zwar spektakulär, können aber irrepa-
rable Schäden hervorrufen. Haupt und
Glieder des Bischofskollegiums sollten
darum dafür Sorge tragen, dass die innere
Einheit der Kirche, bei aller Verschie-
denheit der Gliedkirchen, durch Ver-
trauen und Liebe gefördert werde. Die
Zeit der einseitigen Diktate ist vorbei,
nicht aber die Zeit klarer, überlegter Ent-
Scheidungen, die aus dem gemeinsamen
Gespräch gewachsen sind. Das Volk
wünscht sich Bischöfe, die bereit sind,
für das Gut, das Christus ihnen anver-
traute, unbekümmert um Beifall oder
Schmährufe, einzustehen und notfalls zu
leiden. Darum wird es auch in der Zu-
kunft das Charisma, die Aufgabe, der
Dienst des Petrusamtes bleiben, die Brü-
der im Glauben zu stärken.

Markus Kaiser

Geèetomez'nu/ig /ur de« Monat Mai 7973:
«Dass durch tieferes Verständnis für die
Beziehungen zwischen der Gesamtkirche
und den Lokalkirchen das kirchliche Leben
befruchtet werde.»

(7m Gottes Kot/: zu weiden und immer-
/ort zu me/iren, /tat C/iri.vtu.v der 7/err in
seiner Kt'rc/ie versc/tt'edene Dienstiimfer ein-
gesetzt, die au/ das WoM des ganzen Feißes
ausgericßtef sind. Denn die /(mtsträger, die
mit tiei/iger Ko/imacßt ausgestattet sind,
ste/ien im Dienste iTirer ßrüder, damit ai/e,
die zum Koike Gottes geßören und sic/i
datier der wa/iren Würde eines Ctiristen
er/reuen, in /reier und geordneter Weise
sic/i au/ das niimiictie Ziet tun ausstrecken
und so zum t/eiie gelangen.
Diese /Zeitige .Synode setzt den Weg des
ersten Kaiikanisc/ien Konz its /ort und /etirt
und erklärt /eierticti mit itim, dass der
ewige //irt Jesus Ctiristus die tiei/ige Kir-
ctie getuiu! tiat, indem er die /fpo.vtei sandte
wie er sei/ist gesandt war vom Kater (vgt.
Jo 20,27). Fr wotite, dass deren tVacti/otger,
das tieisst die ßiscßö/e, in seiner Kirctie ins
zur Kottendung der Wet/zeit 7/irten sein
soitten. Damit a/er der Episkopat se/ßst
einer und ungetei/t sei, /tat er den tieiiige«
Petrus an die Spitze der üßrigen /Ipostei
gesteiit und in itim ein immerwiitirendes
und sicßfßares Prinzip und Fundament der
G/au/ensein tieit und der Gemeinsctia/f ein-
gesetzt. Diese Letire üßer Finrictitiing,
Dauer, Gewalt und .Sinn des dem rö'misctien
ßisctio/ zukommenden tiei/igen Primates
sowie üiier dessen un/eii(iiares Fetiramt legt
die /fei/ige .Synode aßerma/s at/en Giäußi-
gen /est zu giauße« vor.

77. Kat. Konzü, Konstitution üßer die Kir-
ctie, IV. 79.
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Vor 1600 Jahren starb der Kirchenlehrer Athanasius

Am vergangenen 2. Mai beging die Kir-
che den 1600. Gedenktag des Todes des

grossen Bekennerbischofs und Kirchen-
lehrers Athanasius von Alexandrien. Er
verdient es, unserer Zeit vorgestellt zu
werden. Und unserer Zeit mit ihrer
«Gott ist tot»-Theologie und Aufer-
stehungsleugnung tut es gut, sich dieses

grossen und mutigen Mannes zu erin-
nem. Auch heute könnte die Kirche
einen Athanasius brauchen. In seiner Zeit
kämpfte er gegen die Irrlehre eines Arius.
Heute müsste er gegen die Leugnung der
Auferstehung Christi auftreten. Als über-
zeugter katholischer Theologe hat Atha-
nasius dem kalten Rationalismus der
Arianer, der keinen wahren gottmensch-
liehen Erlöser anerkannte, die Gottheit
Christi als die Haupt- und Zentrallehre
des Christentums entgegengestellt.

Sein Leben

Athanasius wurde um das Jahr 295 ge-
boren. Von seinen Eltern ist nichts be-
kannt. Auch von seiner ganzen Jugend-
zeit weiss die Uberlieferung nichts oder

nur sehr wenig zu berichten. Im dunkeln
liegt auch sein Bildungsgang. Sicher ist,
dass Athanasius in der ägyptischen Welt-
stadt Alexandrien zur Welt kam und in
dieser Stadt aufwuchs. Alexandrien war
damals ein Mittelpunkt der Wissenschaf-
ten und Künste, des Handels und der
Industrie. Mit der berühmten Kateche-
tenschule war sie die bedeutendste Stadt
im Orient.
Bischof Alexander von Alexandrien
weihte 319 Athanasius zum Diakon und
ernannte ihn zu seinem Sekretär und Be-
rater. Als Diakon verfasste Athanasius
beim Auftreten des Arianismus seine erste
Schrift mit den beiden Themen: «Gegen
die Heiden» und «Von der Menschwer-
dung des Wortes». Im Sommer 325 weilte
Athanasius als Sektretär und Berater
seines Bischofs beim Konzil in Nicäa.
Als am 17. April 328 Bischof Alexander
von Alexandrien starb, verlangte darauf
das Volk stürmisch den dreiunddreissig-
jährigen Athanasius zum Oberhirten.
Alexandrien war damals nach dem apo-
stolischen Bischofssitz in Rom der zweit-
wichtigste Bischofssitz der Christenheit.
Der Bischof von Alexandrien besass die
oberste kirchliche Gewalt über «Ägyp-
ten», Libyen, die Pentapolis und die
Thebais. Ihm unterstanden 103 Bischöfe
unter neun Erzbischöfen. Mit der Über-
nähme des Bischofsamtes begann für
Athanasius ein Leben voller Leiden und
Kämpfe.
Die ersten Jahre des bischöflichen Wir-
kens verliefen noch ruhig. Da aber die
Arianer ihre Lehre zu verbreiten such-

ten, trat Athanasius energisch gegen sie

auf. Da schalteten die Arianer die Staats-
gewalt ein. Diese fiel vom wahren Glau-
ben ab und schickte Athanasius fünfmal
in die Verbannung. Diese staatlichen
Vorgehen aber vermochten seinen Ein-
satz für die Rechtgläubigkeit nicht zu
brechen, auch nicht seine Kraft zu min-
dem. Im Jahre 348 konnte Athanasius
in seine Diözese zurückkehren. Mit Jubel
wurde er von seiner Stadt empfangen
und als tapferer Glaubensbekenner ge-
feiert und verehrt. Die darauffolgenden
zehn Jahre waren für die Seelsorge in
seinem Bistum die fruchtbarsten und für
Athanasius als Bischof von Alexandrien
die schönsten. Als Erstes forderte er
vom Staat die Freiheit für die Kirche.
Dann erneuerte er in seiner Diözese den
Geist des Konzils von Nicäa. Mit den
Mönchen in den Klöstern der Thebais
pflegte er brüderliche Beziehungen. In
dieser friedlichen und ruhigen Epoche
entfaltete Athanasius eine reiche schrift-
stellerische Tätigkeit.
Unter Kaiser Julian dem Apostaten wur-
de Athanasius wieder zur Flucht gezwun-
gen. Er verbarg sich bei den Mönchen
in der ägyptischen Wüste. Von einer
Mönchszelle aus leitete er seinen Spren-
gel. Er stand für den wahren Glauben
ein und blieb der «unsichtbare Patriarch
von Alexandrien». Nach viermonatigem
Exil konnte er im Jahre 366 endgültig
nach Alexandrien zurückkehren. Wäh-
rend 46 Jahren war Athanasius Bischof
von Alexandrien. Davon verbrachte er
20 Jahre in der Verbannung. Sein Volk
aber bewahrte ihm die Treue und An-
hänglichkeit bis zu seinem Tode am 2.
Mai 373. Als Athanasius starb, lebten
noch einige Überreste der arianischen
Irrlehre in seiner Diözese. Im Jahre 378
bestieg Theodosius den Kaiserthron. Er
verlangte von seinen Untertanen den
wahren Glauben von Nicäa.

Sein Charakter

Athanasius war ein mannhafter und ab-
geklärter Charakter. Er wusste, was er
wollte, und wollte, was er wusste. In sei-

ner Jugend hatte er noch die Christen-
Verfolgung erlebt. Diese machte ihn aber
nicht wankend, sondern festigte seinen
Glauben und Charakter. Wenn er von
einer Sache überzeugt war oder sich im
Recht wusste, verhielt er sich unnach-
giebig, trotzdem er geistig beweglich war.
Vor Hinterhältigkeit und Erpressung
schreckte er nicht zurück, wenn es galt,
der wahren christlichen Lehre zum
Durchbruch zu verhelfen.
Athanasius war kein Mann der Weich-
heit und Feigheit, der es mit niemandem

verderben wollte. Scharf, entschieden
und unversöhnlich bezog er Stellung ge-
gen die Irrlehre des Arius. Sein ganzes
Leben war ein mutiger und überzeugter
Kampf gegen die Leugner der Gottheit
Christi. Für seine Überzeugung hat er
grosse Opfer auf sich genommen. Mit
Gegnern der Wahrheit konnte er sehr
unsanft, ja sogar schroff umgehen. Wäre
er im Umgang mit den Feinden der
Wahrheit weniger hart gewesen, hätte
er vielleicht mehr erreicht. Athanasius
konnte den Leugnern der Gottheit Chri-
sti harte Schläge versetzen, war aber
auch fähig, ebenso harte Hiebe entgegen-
zunehmen. Im Kampf um die Freiheit
der Kirche liess er sich weder durch
Rückschläge noch durch Misserfolge ab-
schrecken. Athanasius war ein Mann
christlicher Standfestigkeit.

Der Kirchenlehrer

Die Irrlehre des Arius war es, die Atha-
nasius herausgefordert hat. Im Kampf
gegen diese Irrlehre ist der Bischof von
Alexandrien zu einem grossen Theolo-
gen und Kirchenlehrer herangereift. Die
Gegner der Gottmenschlichkeit Christi
haben ihm, ohne dass sie es wollten,
klare und überzeugende Theologie ab-
genötigt. So sind seine Werke aus dem
Kampf geboren. Seine Theologie hat
Athanasius aus der Heiligen Schrift und
aus der kirchlichen Tradition geschöpft.
Mit aussergewöhnlichem Scharfsinn und
klarer Konsequenz des Denkens hat er
die kirchliche Lehre von der Gottheit
Christi dargelegt. Das brachte ihm im
kirchlichen Altertum den Titel «Vater der
Orthodoxie» ein. Was Athanasius lehrte,
war nicht neu. Aber er verstand es, die
Christologie in eine genauere und ver-
ständliche Formulierung zu bringen ge-
genüber dem Neuen, mit dem die Irr-
lehrer seiner Zeit auftraten und Verwir-
rung stifteten. Das Hauptwerk des Bi-
schofs von Alexandrien sind die drei
Reden gegen die Arianer. Die hohe Be-
deutung des heiligen Athanasius als

Theologe liegt in seiner wissenschaftli-
chen Darstellung und Verteidigung der
kirchlichen Trinitätslehre und der Logos-
lehre. Das hat ihn in der Kirche in den
Rang eines Kirchenlehrers erhoben. Er
ist unter den Kirchenvätern der Inter-
prêt und Verteidiger des Glaubensbe-
kenntnisses von Nicäa mit seinem ganzen
tiefen Inhalt.

Der Seelsorger

Athanasius war, was selten vorkommt,
ein gelehrter Theologe und gleichzeitig
ein hervorragender Seelsorger. Er hat
eine ganze Anzahl Pastoralbriefe und
einen Traktat «Über die Jungfräulich-
keit» verfasst. Er kannte das Volk und
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Bilanz eines Jahres Pastoration des Schweizermissionars
in Paris

Neben dem Bild von Bruder Klaus steht
im Glasgemälde unserer Kapelle jenes
des seligen Apollinaris Morell ': neben
dem Beter und Mystiker der Missionar
und Märtyrer. Der Freiburger Kapuziner,
der 1788 nach Paris kam, fand das an-
gestrebte Missionsfeld nicht in Übersee,
sondern hier unter den 5000 Katholiken
deutscher Muttersprache. Von der Fran-
zösischen Revolution überrascht und bei
einer Privatfamilie versteckt, ging der
Selige nachts seiner zerstreuten und ein-
geschüchterten Herde nach.
Wenn das aufdringliche Neonlicht der
Stadtstrasse ins Bild Apollinaris' fällt,
steigt mir am Abend oft die Frage auf:
Wie viele Kontakte mit unseren greisen
Landsleuten in ihrer Einsamkeit sollte
ich morgen aufnehmen? Welche Sorgen
ihnen wegnehmen?
In Courbevoie, wo jetzt das Paris des

Jahres 2000 entsteht, haust Witwe M. Ich
traf die fünfundachzigjährige Solothurne-
rin am Vortag der letzten Weihnacht
barfuss, krank und vollständig sich selbst
überlassen in der Küche. «Könnten Sie

mir nicht Brot einkaufen gehen?» war
ihr einziger Weihnachtswunsch.
Die 1890 geborene Witwe A. ist im 18

km entfernten Krankenhaus Le Vésinet.
Es ist gut geführt. Jeden Sonntag wird
für die Patienten eine hl. Messe gefeiert.
Kürzlich erhielt ich einen Monat nach
dem letzten Besuch von der Waadtlände-
rin die Mahnung zu einer Gewissenser-

forschung: «Sie haben mich vollständig
vergessen. Ich hätte niemals gedacht, dass

ein Seelsorger von solcher Gleichgültig-
keit gegenüber einer Kranken sein könn-

seine Nöten und ging darauf ein. In sei-

nem Herzen trug er eine glühende und
echte Liebe zum Volk. Mit Christus
konnte er sagen: «Mich erbarmt des

Volkes!» Er brauchte nicht nach Volks-
gunst zu haschen, und trotzdem hatte er
das Volk in seiner Hand. Das ihn lieben-
de Volk stand während allen schweren
Ereignissen und Verbannungen seines be-

wegten Lebens treu zu ihm. Schwierig-
keiten bereiteten ihm die Geistlichen, die
streitsüchtigen Theologen und die Politi-
ker. Eifrig arbeitete er an der Vertie-
fung des christlichen Glaubens und Le-
bens in seinem Sprengel. Seine Haupt-
sorge galt der Glaubensreinheit, der
Glaubenstreue und der Glaubensvertie-
fung im Volk. Immer wieder suchte er,
Opfergeist in das Volk hineinzutragen.
So war Athanasius das Beispiel eines
wahren Volksbischofs.

Co/zrad Biedermann

te, die niemand mehr auf der Welt hat»
(4. 2. 73).

Im 19. Stadtbezirk, wo am 6. Februar
1973 ein fünfzehnjähriger Schüler ein
Schulhaus einäscherte, lebt in einer ge-
fälligen Zweizimmerwohnung Frau P.
Die 1885 geborene Tessinerin unterhält
sich mit mir immer italienisch. Sie wählt
diese Sprache, damit ihre ungläubige
Tochter nicht erfährt, wann und wie ich
ihr die nächste Krankenkommunion brin-
ge-

«Jetzt sind mir vom Leben noch ein
Transistor und einige Gebete geblieben»,
weinte am 31. Januar ein Blinder. Der
sechsundachzigjährige St.-Galler ver-
bringt im Hospitz von Ivry seinen letzten
Lebensabschnitt. Jene Schlafsäle mit 40
Betten verkörpern am Rande der Gross-
Stadt ein Stück Unterentwicklung. Meine
Pastoration am Nichtpraktizierenden be-
steht darin, ihn vom immer wieder er-
wähnten Suizid abzuhalten.

Seit anfangs Februar dieses Jahres erhält
das siebenundachzigjährige Fräulein S.

an der rue Varenne das Essen von der
Mission. Die Tessinerin diente Herr-
schaftshäusern. Senil geworden, ist sie

nicht mehr fähig zu kochen. Sie lässt sich
aber nicht bewegen, die Dachkammer
aufzugeben. Das französische Gesetz
macht es auch der Schweizer Botschaft
fast unmöglich, einzuschreiten, solange
nichts passiert.

Bei der Metrostation Gambetta, an der
Ostperipherie der Stadt, wohnt die

Doyenne der Mission. Die 1878 geborene
Freiburgerin ist bei ihrer geschiedenen
Tochter gut aufgehoben. Von Kirche
und Sakramenten will sie nichts wissen.

Verzögert sich einmal mein Besuch, klagt
die Greisin: «Mein Pfarrer ist schon 14

Tage nicht mehr mit Lesestoff gekom-
men.» — «Sie müssen fleissiger kommen.
Es freut mich, von einem Pfarrer Be-
such zu haben», befiehlt mir der seit
einem Jahre bettlägerige Metzger. Aber
jeder Besuch im Sanatorium von Bligny
bedeutet eine halbe Tagesreise. Der drei-
undachzigjährige Aargauer praktiziert
nicht, ist aber gläubig und wohltätig.
Seine Angehörigen in der Schweiz mach-
ten mich zu ihrem Treuhänder.
Witwe Katharina aus dem St.-Galler
Rheintal besitzt zehn Autominuten hin-
ter dem Flugplatz Orly eine Wohnhütte.
Die Greisin wurde letzten Sommer ins

Spital eingeliefert, wo sie wieder anfing
zu praktizieren. Eine Tochter nahm die
vierundachzigjährige Mutter zu sich nach
Basel. Vierzehn Tage später kehrte sie

wieder in ihre Hütte zurück und trium-
phierte vor mir: «Es war, wie wenn eine

Stimme mir gesagt hätte: ,Alte, kehr'
nach Paris zurück!'»
Diese Beispiele charakterisieren die heu-
tige Schweizermission. Gottesdienste,
Versammlungen und Exkursionen, an
denen vor zehn Jahren bis achtzig Jugend-
liehe teilnahmen, sind auf Einzelkontakte
zusammengeschrumpft. Es sind interkon-
fessionelle Abende mit der Jugendgruppe
der Schweizer Protestanten. Dazu kommt
der Religionsunterricht bei den Schwei-
zer Volontärinnen in zwei Schwestern-
häusern und die Vorbereitung eines Kon-
vertiten, der bald zur katholischen Kir-
che übertreten will. Zur Jugendseelsorge
gehörten 1972 noch Besuche bei einem
inhaftierten Walliser im Gefängnis von
Fresnes.
Das Seelsorgewerk ist im 13. Jahre seines
Bestehens fast vollständig Ha«jw«i/on
«nd Krwfkenpnj/oraBon geworden 2. An
zwei Nachmittagen bin ich jede Woche
für die Betreuung der 96 Patienten im
Schweizerspital von Issy-les-Moulineaux
und jeden Donnerstagmorgen im Schwei-
zerischen Altersheim der gleichnamigen
Vorstadt. Mit den Krankenmeldungen in
den öffentlichen Spitälern waren 1972
monatlich 20 bis 36 Besuche nötig, im
ganzen 284 in 21 Spitälern. 98 Sterbende
oder Schwerkranke empfingen, immer in
Einzel-, nie in Kollektivspendung, die
Krankensalbung. Die Krankenkommu-
nionen stiegen von 1141 im Jahre 1971
auf 1416. Der Grund liegt vor allem
darin, dass Nichtpraktizierende durch
fortgesetzten Hausbesuch den Kontakt
mit der Kirche und der Gnade wieder
aufnahmen.

Die Hausbesuche, auf die die Mission ei-
nen besondern Akzent legt, bringen es

mit sich, dass ich fast immer unterwegs
bin. Ohne motorisiert zu sein, benütze ich
Metro, Autobus und Vorortsbahnen. Die-
se sind in Paris sicherere und raschere
Verkehrsmittel und erlauben mir bei Di-
stanzen bis zu 30 km zu lesen und zu bre-
vieren. Ausser für die Sakramentenspen-
dung melde ich keinen Besuch an. Er wird
so persönlicher, spontaner, pastoreller und
erspart den grossstädtischen Einsiedlern
die Aufregung, ihre Dachkammer in Ord-
nung zu bringen. Nur in zwei Fällen wur-
de ich im vergangenen Jahre abgewiesen.
Je nach dem Charakter des Besuches

bringe ich meistens eine Kleinigkeit mit:
Blumen, Früchte, Geld, vor allem Lese-
stoff. Für das Presseapostolat, besonders
Geschenkabonnements, wurde ins Jah-

resbudget ein bedeutender Betrag einge-
setzt. Abgesehen vom Juli, in dem die

i Geboren 1739 in Posât FR, gestorben
1792 als Märtyrer in Paris; 1926 selig-
gesprochen.

* Siehe meine Artikel in der SKZ: «Der
alte und kranke Mensch der Grossstadt»
1969, und Nr. 24, S. 351—354. «Tage-
buch einer Wandermission in Paris» 1972,
Nr. 21, S. 308—312.
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Pariser fortziehen und die Stadt den
Touristen überlassen, waren monatlich
32 bis 75 Hausbesuche, 173 mehr als im
Vorjahre, möglich.
Die Mission ist heute, nicht zuletzt durch
das Schweizerspital, mit rund 100 Betag-
ten in ständiger Verbindung. Die nach-
sten Altersnachmittage in unserem Saale

müssen wegen Platzmangel doppelt ge-
führt werden. Die Schweizer Botschaft,
die immer mehr dem Problem einer
alternden Kolonie gegenübersteht, schätzt
das Bemühen der Mission. Aus diesem
Grunde wurde an der letzten General-
Versammlung des Zivilvereins ein Funk-
tionär der Botschaft zum Präsidenten
gewählt.
Ich sehe heute in den Hausbesuchen
eine konkrete Antwort auf Godins und
Daniels Ausspruch: «Wir alle haben den

Schwestersein — Muttersein

Es trifft sich dieses Jahr, dass der Tag
der geistlichen Berufe auf den Mutter-
tag fällt. So liegt es nahe, sich die Frage
zu stellen: Sind Schwestersein und Mut-
tersein zwei total verschiedene Lebens-
stände, oder handelt es sich um zwei

Wege, die ähnliche Werte zu realisieren
suchen, oder sind sie nicht so verschie-
den, wie sie nach aussen zu sein schei-
nen?
Tatsächlich werden Schwestersein und
Muttersein von den Menschen ganz ver-
schieden beurteilt:

— Beim Hochzeitstag besteht Jubel, Mit-
freude, bejahendes Mitgehen mit dem
Entscheid der Braut, sich aus dem Haus
des Vaters in das Haus des Bräutigams
zu begeben, in der Überzeugung, dass

mit diesem Schritt Lebensfülle und Er-
füllung beginnt.
— Bei der Nachricht aber, dass eine

Tochter ins Kloster geht, hört man trau-
rig oder entrüstet sagen: «Es ist schade

um sie, sie hätte der Welt mehr genützt;
— sie wäre eine gute Mutter geworden.»

Andere belächeln mitleidig die Mönche
und Schwestern a is Toren, als solche, die
die guten Chancen verpassen, Selbstent-

faltung unterbinden, an der Fülle des

Lebens vorbeigehen.

I.

Die Frage ist wohl berechtigt: Wie
kommt es, dass in der Schweiz mehr als
10 000 Schwestern freiwillig sich solchen

Rückgang des Christentums in Frank-
reich festgestellt. Unsere Ruhe wurde in
solchem Masse erschüttert, dass wir den
mühelosen Anfang eines positiven Hei-
dentums befürchten» 3. Das Jahr 1972
brachte im überpfarreilichen Einsatz erst-
mais greifbare Resultate dieser Missio-
nierung. Die Angehörigen mehrerer
Greise riefen «ihren» Pfarrer für die
Spendung der Sterbesakramente. Die
Weihnachtskommunion, die 12 Frauen
zu Hause empfingen, war für die mei-
sten, zum Teil nach Jahrzehnten, der
Neubeginn der religiösen Praxis. In einem
Falle war es gar eine Zweitkommunion
nach 65 Jahren.

JosepA ScM/iger

3 La France, Pays de mission? Paris, Les
Editions de l'Abeille, 1943.

Toren angeschlossen haben und immer
neu anschliessen, wenn auch in abneh-
mender Zahl, und gerade solche, die we-

gen Tüchtigkeit oder Fraulichkeit ge-
schätzt werden?
Die Situationen einer Zeit machen oft
vergessene Werte auf einmal wieder ein-
sichtig und sinnvoll. Mangelberufe in
Schule und Spitälern, in Heimen von
Betagten und Behinderten, steigern heute
den Wunsch nach mehr Schwestern.
Man schätzt ihre Hingabe und ihr Ar-
beitsethos. Viele wagen nicht, die Schwe-
stern als töricht hinzustellen, denn sie
haben ihre iVii/z/icMei/ erfahren.
Liegt in dieser sozialen, pädagogischen,
vielleicht auch seelsorgerlichen Nützlich-
keit das Schwesternsein begründet und
ist damit gerechtfertigt?
Bei weitem nicht. Es wird keine Tochter
Schwester um nützliche Lehrerin oder
leichter verfügbare Pflegerin zu werden;
denn diese Berufe und auch das Berufs-
ethos werden auch von den Laien aus-
geübt.
Dann gibt es Familien, die sich freuen, eine
Schwester in der Verwandtschaft zu haben.
Es gibt Eltern, die wünschen und beten,
dass eines ihrer Kinder den geistlichen Stand
ergreife, denn auch die Kirche bezeichnet
den Weg der Schwestern als «Weg der klu-
gen Jungfrauen», und der Pro/ess/ag wird
ais Prenden/ag begangen.

Woran liegt diese unterschiedliche Be-
Wertung: vom mitleidigen Belächeln bis
zum Glückwunsch «Du hast den besten
Teil erwählt»?

II.

Fo« «m«« gese/ie« macht die Schwe-
ster tatsächlich einen Schritt der D/stanz
zu Gütern der Welt, die Freude bringen,
Vergnügen und Komfort. Sie lebt be-
wüsst in Selbstbescheidung und An-
spruchslosigkeit.
Schwestersein besagt /tiwage an ein Du,
durch den sie fruchtbar werden könnte.
Durch Einordnung in eine Gemeinschaft
und Unterordnung unter planende und
disponierende Vorgesetzte verzicii/e/ sie

darauf, Zukunft und Tätigkeit selbstän-

dig zu bestimmen.
Kraft zu diesem Entscheid, zu Armut,
Ehelosigkeit und Gemeinschaftsleben,
kommt aber nicht aus der Möglichkeit
zu nützlicher und sinnvoller Tätigkeit;
der Entscheid zu Verzicht und Opfer
kommt nicht aus einer aszetischen Hai-
tung, sondern ist eine En/sc/ieidang der
Tiefte. Die Schwester übt nicht Selbst-
quälerei, nicht Opfer um des Opfers wil-
len; denn auch sie bleibt Mensch, auf
der Suche nach Glück und Liebe.
In der innere« Dynamifc, in der Wurzel
und Triebkraft, stimmen die Braut und
Mutter mit der Schwester überein. Beide
wählen ihren konkreten Weg in die Ehe
oder ins Kloster, des Mutterseins oder
Schwesterseins aus der Hingabe an eine
Person, also aus Liebe.
Die Tochter, die sich für das Schwester-
sein entscheidet, tut dies nicht aus einer
intellektuellen Erwägung heraus, sondern
auf Grund einer Erfahrung, eines Ange-
fordertseins, Angesprochenseins: «Folge
mir nach!» Im Rückblick bezeichnen viele
Schwestern die erste Anforderung als
«Schock», weil etwas unerhört Neues und
Unerwartetes in ihr Leben getreten ist.
Oft wird die Anforderung wie ein Stachel
empfunden, gegen den sie sich wehrt und
Ausflüchte sucht. Doch die Lockung
bleibt. Es ist kein Zwang, sie kann sich
frei entscheiden. Doch sie erfährt, dass sie
umfasst ist, dass die Dinge ihren Ge-
schmack verlieren, weil ein liebender
Blick sie getroffen hat. Sie kommt nicht
zur Ruhe, bis sie sich durchgerungen hat
— gegen die Meinung der Mitmenschen,
gegen die angeborene Neigung — zum Ja,
auch zum Ja zum Verzicht, der nur der
Preis ist für die Möglichkeit: Nur /iir den
Herr« dazusein, der sie ruft und der für
sie da ist.

III.

Wer die Realität solcher Anforderung oder
Einladung bezweifelt, dem wird Schwester-
sein schwerlich aufleuchten als ein mögli-
eher Weg zu erfülltem Leben. Doch wie
kann man von erfülltem Leben sprechen,
wenn das Gegenteil in die Augen springt?

Sc/nvesfersein is/ eine Rea/isierang des
cAns/iicfien Paradox: «Stirb und werde.»
«Wenn du dein Leben verlierst, wirst du
es gewinnen.» «Wenn das Weizenkorn

Predigtskizze für den Tag der geistlichen Berufe und den Muttertag :

13. Mai 1973
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stirbt, bringt es viele Frucht.» Auch hier
treffen sich die Mutter und die Schwe-
ster, ja jeder Mensch. Aus unserer Erfah-
rung wissen wir und geben es auch zu:
Je mehr die Mutter sich vergibt, sich
selbstlos hingibt an Mann und Kinder,
desto reicher wird ihr Leben. Wir stim-
men dem Grundsatz bei: Wir holen nur
soviel aus dem Leben heraus, als wir
hineinlegen.
Warum sollte das nicht auch Geltung
haben für das Schwestersein? Durch den
freien Entscheid zu einem Leben der Ge-
lübde schafft sich die Schwester immer
neu einen der Ern/a/mngsmog/ic/i-
ke/ten:

— Die Menschen unserer Zeit empfin-
den es als schmerzhaft, keine Zeit mehr
zu haben, auch keine Zeit mehr für Gott,
Gebet, Besinnung. In dieser Hinsicht ha-
ben gerade die Jugendlichen wieder ein
Gespür für bereicherndes Alleinsein und
bereicherndes Gemeinschaftsleben. Die
Schwesterngemeinschaften haben gerade
durch ihre Tagesordnung sich eine be-
stimmte Zeit gesichert für das Lob Got-
tes, für das Hören auf seine Botschaft,
für innere Verankerung als Quellbrunn
und Tiefendimension der vielfältigen
Tätigkeit. Im Ringen um die innere
Mitte, um Wachsein und Offenheit, um
Empfangs- und Gebebereitschaft wächst
das echte Menschsein der Schwester.

— Die Schwesterngemeinschaften haben
nicht einfach einen Raum der Entfal-
tung für sich geschaffen, bezugslos zum
Schicksal der Menschen. «Dasein für den
Herrn» führt sie zum «Dasein /ür an-
dere». Und diese Existenzweise ist be-
reichernd für Geber und Empfänger,
weil Christus da am Werke ist und so
Sinn und Erfüllung erfahren wird.

IV.

Es kann mit Recht der Einwand erhoben
werden: Wieso wirken nicht alle Schwe-
stern als Zeichen erfüllten Lebens? War-
um haben nicht alle Strahlungskraft?
Warum wird ihr Zeugnis nicht verstan-
den?

Auch die Schwestern gehören dem wan-
delnden Volke Gottes an. Auch sie sind
noch auf dem Wege; wie alles Leben-
dige unterliegen auch sie dem Auf und
Ab, dem Wechsel und den Schwächen.
Auch Ehen können sterben, auch Müt-
ter können die Spannkraft verlieren.
Auch die Schwestern haben ihre Gren-
zen, sie sind nicht im Stande der Voll-
kommenheit, sondern im Stande des ste-
ten Bemühens, mit Rückschlägen und
Neuansätzen. Aber gerade deswegen
sind sie ein Zeicken der Ho//nung. Das
stete Bemühen ist nur möglich auf Grund
der Hoffnung, dass es in Christus Er-
füllung geben wird.

Dass es Schwestern gibt, und immer neue
gibt, weist über das nur Vernünftige,
das Gewöhnliche hinaus: «Wer es fas-
sen kann, der fasse es!» Wenn es Töch-
ter gibt, die entgegen den allgemeinen
Wertmassstäben des Lebens, trotz Be-
krittelung und Belächlung den Schritt

Am 23. März 1973 fand in Lausanne die
Frühlingsversammlung des Priesterrates
von Lausanne, Genf und Freiburg statt.
Der Rat hatte zuerst einen neuen Prä«-
deuten zu wählen. Abbé Raymond
Meyer, damals Pfarrer von Vevey, hatte
den ersten Priesterrat mit so grosser
Kompetenz geführt, dass die neu gewähl-
ten Priester ihn nochmals zum Vorsitzen-
den ernannten. Doch musste Raymond
Meyer sich bald zurückziehen, da er
zum Bischofsvikar für den Kanton
Waadt ernannt wurde. Auf einen Zweier-
Vorschlag des Diözesanbischofs Mamie
hin fiel die Wahl der Generalversamm-
lung auf Abbé rlndré Bise, Rektor des

Kollegiums St. Michael in Freiburg.
Auch wurde der Vorsitzende Ausschuss

um zwei weitere Mitglieder erweitert,
nämlich: Abbé Marc Joye, Pfarrer von
Yverdon, und Abbé Martino Serraglio,
Direktor der Italienermission von Lau-
sänne, als Vertreter der Seelsorger für
die Gastarbeiter.
Daupftraktanden waren sonst: eine In-
formation über die RKZ und eine Stu-
die über das Geschlechtsleben vor der
Ehe.

I.

Armand Claude von der Zentralstelle des

Fastenopfers in Luzern legte die drin-
gende Frage der Finanzierung kirchlicher
Tätigkeit auf nationaler Ebene dar. Im-
mer mehr wird das gesamtschweizerische
Wirken der Kirche zunehmen. Die Struk-
turen aber sind immer noch den kleinen
Sprengein angepasst. Der Inlandsanteil
des FO, der bisher den Schweizer Diöze-
sen und Schweizerwerken zukam, wird
abgebaut. Man merkt bereits die Schwie-
rigkeiten, die daraus erwachsen. Diese
würden immer schwerwiegender, wenn
kein neuer Organismus als Ersatz ein-
springen würde.
Der erste Schritt zu einer neuen Lösung
wurde unternommen, als 1971 die rö-
misch-katholische Zentralkonferenz der
Schweiz ins Leben gerufen wurde. Diese
sollte die nötigen Geldsummen zur
Finanzierung interdiözesaner Unterneh-

ins Schwestersein wagen und darin aus-
harren ein Leben lang, dann ist das für
mich ein Gotteskeweis, dass das Jen-
seitige ins Diesseits hereinreicht, dass
das Religiöse Anziehungskraft hat und
Lebenskraft gibt.

/aci'nta Dä'k/er

men von den verschiedenen kantonalen
Gemeinschaften her zusammenbringen.
Der Priesterrat von Lausanne, Genf und
Freiburg hat sein prinzipiei/es Einver-
stäWnis zu dieser Neuorganisation be-
zeugt. Der Vertei/ungssck/üssei hingegen
wurde zum Objekt strenger Kritik. Ab-
schliessend nahm der Rat folgende
Sck/uss/oigerungen an:

1. Der Priesterrat ersucht die Verantwort-
liehen der RKZ die nötigen Massnah-
men zu treffen, auf dass der Verteilungs-
Schlüssel sick nickt nur an/ äie eidgenös-
siseke JVe/irrfeuer stütze, sondern auch
die andern Faktoren, welche die Situa-
tion abändern, miteinbeziehe. Der Prie-
sterrat wird selbst Vorschläge machen.

2. Der Priesterrat drängt beim Fasten-
opfer darauf, dass die Idee des Teilens
mit den eigenen Landsleuten nicht auf-
gegeben werde, denn die Mission ke-

ginnt zu Dause. Deshalb ersucht er das

Fastenopfer, die Anteile der Bistümer
beizubehalten. Es gibt Bistümer, welche
nun diese Summen unbedingt brauchen.

3. Der Rat verlangt, dass die Finanz-
organe, die im Dienste der Kirche stehen

(Fastenopfer, RKZ usw.) sich auf jenen
Auftrag beschränken, der ihnen zu-
kommt. Sie sind einzig Diener an der
Heilssorge. Es liegt nicht in der Kompe-
tenz der Finanzorgane, den Wert oder
die Dringlichkeit eines Pastoralprojekts
wahrzunehmen. Entscheide dieser Art
sind Sache der Bischöfe.

4. Er empfiehlt den kantonalen Organen
des eigenen Bistums, jetzt sekon den

Willen kundzutun, an der Finanzierung
gemeinsamer Aufgaben der Schweizer
Kirchen teilzunehmen, und dies durch
einen Beitrag zu verwirklichen, ohne zu

warten, bis alle an den Kanton gestellten
Ansprüche erfüllt werden.

5. Er empfiehlt den SaKo 3 und 9 der

Synode eine eingehende Studie der Be-

ziekungen zwiseken Kircke unü Staat in
allen Schweizer Kantonen und deren

Folgen für die finanziellen Möglichkei-
ten der Ortskirchen in jedem Kanton.
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Amtlicher Teil

Für alle Bistümer

Erklärung der Schweizerischen
Bischofskonferenz zur Abstimmung über
die Jesuiten- und Klosterfrage

Die Schweizer Bürger haben am kom-
menden 20. Mai über den Jesuiten- und
den Klosterartikel der Bundesverfas-

sung abzustimmen. Die Schweizer Bi-
schüfe begrüssen es, dass nun alle
Schweizerinnen und Schweizer zu dieser
Verfassungsrevision Stellung nehmen
können.
Eine wesentliche Voraussetzung für ei-

nen demokratischen Volksentscheid ist
die ausreichende Information. Nur wer
sich um sie bemüht, wird zu einem sach-

gerechten Urteil gelangen und nicht den
alten Vorurteilen und emotionellen
Schlagworten erliegen. Manche Äusse-

rungen, die einzelne Gruppen find Per-
sonen bisher in die Diskussion getragen
haben, zeigen, dass noch oft Unkenntnis
den Sachverhalt entstellt.
Der Bundesrat und die eidgenössischen
Räte sind auf Grund eines kompetenten
Gutachtens und eines eingehenden Ver-
nehmlassungsverfahrens zur Überzeu-

gung gelangt, dass der Zeitpunkt gekom-
men ist, die Artikel 51 und 52 BV aus
der Verfassung zu beseitigen. Die Ar-
beitsgemeinschaft christlicher Kirchen in
der Schweiz, der die drei Landeskirchen
und andere christliche Gemeinschaften
angehören, befürwortet ebenfalls die
Aufhebung der konfessionellen Aus-
nahmeartikel. Sie ist überzeugt, dass die-
ser Schritt für unser Land auf nationaler
und internationaler Ebene notwendig ist.
Die Schweizer Bischöfe stellen nach-
drücklich fest, dass der Jesuiten- und
der Klostcrartiket unbegründet sind. Sie

widersprechen den Grundrechten unse-
rer Verfassung, besonders der Glaubens-
und Gewissensfreiheit und der Gleichheit
aller vor dem Gesetz. Sie richten sich
nicht nur gegen die Orden, sondern ge-
gen die katholische Kirche in der Schweiz
überhaupt. Ihre Aufhebung ist ein Akt
der Gerechtigkeit.
Daher sieht sich die Bischofskonferenz
veranlasst, zur Abtimmung vom 20. Mai
klar Stellung zu nehmen. Im Vertrauen
auf die politische Reife der Bürgerschaft
hofft sie, dass sich das Schweizervolk
für die Aufhebung der konfessionellen
Ausnahmeartikel aussprechen und die
wichtige Entscheidung nicht durch man-
gelndes Interesse gefährden wird.
Die Bischöfe sind sich ihrer Verantwor-
tung für den konfessionellen Frieden be-
wusst und bitten daher alle Katholiken,
das gute Einvernehmen zwischen den

Konfessionen in der Auseinandersetzung
vor der Abstimmung nicht zu gefähr-
den. Ein positiver Entscheid des Volkes
wird die Toleranz und das gegenseitige
Vertrauen in unserem Land stärken.

Die Schweizer B/sc/iö/e

Fortbildungskurse für Priester im Jahre
1973

Terminschwierigkeiten haben nochmals
zu Abänderungen des in der SKZ Nr.
7/1973 S. 111, abgedruckten Program-
mes geführt. Wir legen hiermit das in der
Terminsetzung neue Programm als Gan-
zes vor.

20.—24. August, ßad Sc/idn/>rwnn: Pastoral-
liturgische Werkwoche. Leiter: Prof. Dr.
Hans-Bernhard Meyer SJ, Universität Inns-
brück

3.—28. September (IKWP), Pr/e.s/er.v<?rm>iar
Fuzern; Vierwochenkurs «Das spezifisch
Christliche im pluralen Angebot von religio-
sen und areligiösen innerweltlichen Entwür-
fen»

11.—14. September (IKWP), Pr/es/erremwar
St. Georgen, Sr. Ga//en: Verfügungsrecht
über menschliches Leben (Schwangerschafts-
abbruch, Dienstverweigerung aus Gewissens-
gründen)
18.—21. September (IKWP), Pr/erterseminar
Sr. Luzi, C/rnr: Christologie heute: biblisch
und dogmatisch •

24.—29. September, floß Sc/iönftrunn.- Kate-
chese auf der Unterstufe. Fritz Oser und
Bernhard Grom. (Veranstaltet von der
Schweizer Katecheten-Vereinigung)

1.—5. Oktober, Bad Sc/iön6rrmn; Exegeti-
sehe Werkwoche. Christologie des Neuen
Testamentes, Prof. Dr. Nikiaus Kehl SJ,
Universität Innsbruck
15.—19. Oktober, Bad Sc/iönftrunn: Klemens
Tilmann, München: Führung zur Meditation

22.-25. Oktober (IKWP), Sr.-7odern-//e/m,
Trip: Fragen der Sexualethik

Das Detailprogramm wird einen Monat
vor Kursbeginn in der Schweizerischen
Kirchenzeitung veröffentlicht.

/nterdiözesane Komm/n/on /wr
We/ter/u/dung der Pries/er
Sekretariat: /ose/ Sc/terer

Bistum Basel

Bischöfliche Amtshandlungen

Spendwng der PrierterweiTie

Das Sakrament der Priesterweihe emp-
fingen am 1. April 1973 in der Pfarr-
kirchc zu St. Anton in Luzern:
P. W«/ter ßii/i/er MS;
P. Wa/ter 57e/;er MS;

am 15. April 1973 in der Pfarrkirche
St. Franziskus zu Riehen:

P. Joe Brown SMB von Riehen;

am 18. April 1973 in der Kapuzinerkirche
in Solothurn:
P. Fritz ßudmiger OFMCap von Ballwil
LU;
P. Re/wig/ Odermatt OFMCap von Ober-
dorf NW;
P. Peter Spirig OFMCap von Diepoldsau
SG.

Fortbildungskurse

Zu den diözesanen Fortbildungskursen
treffen sich die Kapitel Fnf/e/wc/i vom
7. bis 9. Mai 1973 in Schönbrunn; die
Kapitel Law/en/Dorneck-77iierstein vom
14. bis 16. Mai 1973 in Delsberg.

Priesterjubilare im Bistum Basel

Diamantenes Priesterjubiläum (60 Jahre)

Fugen Arno/d, Pfarresignat, Basel;
P. ßert/to/d Fr/es, Spiritual, Unterägeri;
/o/iann Z/as/er, Ehrendomherr, Kreuzlin-
gen.

Goldenes Priesterjubiläum (50 Jahre)

Pow/ F/eury, Pfarresignat, Courroux;
Fwgène Fric/te, Pfarresignat, Delsberg;
A/o/s Grojsert, Chorherr, Beromünster;
/ore/ Hers, Résignât, Zug;
Martin Hwnke/er, Pfarresignat, Altisho-
fen;
/gnaz Maria Kutte/, Kaplan, Gormund;
/ore/ Meyer, Pfarresignat, Klingnau;
P. /ore/ OZ>ertw/er, MSF, Werthenstein;
Dr. Ado// Re/mann, Pfarresignat, Zur-
zach;
Dr. Fr/edr/c/t .Sigr/si, Pfarresignat, Etz-
gen;
Franz Xaver Stade/mann, Chorherr,
Beromünster;
Georg Trar/>ac/t, Pfarresignat, Laufen;
A/Z>ert ITe/ngartner, Pfarresignat, Hoch-
dorf.

Silbernes Priesterjubiläum (25 Jahre)

Franz Aregger, Pfarrer, Finsterwald;
Fm/7 ßa/Zw, Pfarrer zu Guthirt, Zug;
August ßawwfterger, Pfarrer, Mumpf; P.
/ose/ ßox/er, Spiritual, Fridau, Egerkin-
gen; Andreas Cave/fi, Dekan, Basel; Gt7-
Z>ert Cer/, Dekan, Cornol; P. Fp/trem
C/ta/gnaf, Supérieur, Le Noirmont; Da-
vt'd C/occa, Italienerseelsorger, Frauen-
feld; P. P/etro Da/dos, Italienerseelsor-
ger, Menziken; Narcisse F/eury, Admini-
strator, Courtemaîche; Aure/io Fo/efta,
Vikar, St. Marien, Biel; Werner Gasser,
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Pfarrer, Eggenwil-Widen; P. /fr/W
Gassner, Spitalpfarrer, Bern; Fngen
Gewjma/j/i, Vikar, Zürich-Schwamen-
dingen; Fan/ 7/nèer, Pfarrer, Eich; P.
//ans Kau/mann, MSF, Pfarradministra-
tor, Härkingen; Franz Kaver Maier,
Pfarradministrator, Hägendorf; 7o.se/

Meier, Professor, Collège St-Charles,
Porrentruy; Giovanni Car/o iVa/iino,
Italienerseelsorger, Romanshorn; P.
/fndre Mco/i, Pfarradministrator, Klein-
döttingen; OswaM Vo/ier, Pfarrer, Woh-
len; /ose/ 5cAär/i, Pfarrer, Gerliswil; P.

Georg ScAe/Aer/, Missionsseminar Schön-
eck, Beckenried; //ans ß/ar£, Pfarrer,
Röschenz; Jose/ S/anA, Professor, Ingen-
bohl; Werner FAo/n/nen, Pfarrer, Sar-
menstorf; Dr. Fe/« Fröre/!, Studenten-
Seelsorger, Basel; Frnr/ Wenger, Pfarrer,
Zofingen; Dr. 7/ei'nr/cA Wey, Professor,
Luzern; Ä/Aer/ Zimmermann, Dekan,
Richenthal.
Dr. P. 7o.se/ BacA/nann MSF, Werthen-
stein; P. 7o.se/ 7/aöer MSF, Provinzialat,
Werthenstein.

40-Jahr-PriesterjubiIäum

Gar/on ßai/iy, Pfarresignat, Vevey; 7o-
Aann CArw/, Pfarresignat, Welfensberg;
P. BernAare? Fgio// SMB, Spitalseelsor-
ger, Breitenbach (SO); 7/an.s- FireAer, De-
kan, Stüsslingen; /fn/on Frei, Pfarrer,
Geiss (LU); P. Or/i/o //agmann OSB,
Pfarrer, Beinwil (SO); P. Mar/in 7/ar/-
mann OSFSal, Schongau; T/ermann Kai-

ser, Pfarrhelfer, Muri; P. MAo/an.s- Ka/A-
riner O.S'ß, Spiritual, Hermetschwil;
/t/oi.v Keiner, Kaplan, Tobel; Dr. P.
FAoma.r Karen/, OCist, Spiritual, Eschen-
bach (LU); RoAer/ Lang, Pfarrer, Bruder
Klaus, Basel; Franz Zaver MeAr, Pfarr-
résignât, Zug; Faui Va.v.vAaamer, Pfarrer,
Fahy; Dr. /tn/on SaZatZin, Landespräses
der Cäcilienvereine, Riedholz (SO); KarZ
Maria .S'eAerer, Professor, Schüpfheim;
Mar/in ScAwarA, Organist und Direktor
des Stiftschores, Chorherr, Beromünster;
Frn.v/ S/u/z, Pfarrer, Allenwinden; Fie-
/or FAeariZZa/, Pfarrdekan, Les Bois; 7o-
.ve/ Zan/ZeZ, Kaplanresignat, Meren-
schwand (AG).

Bistum Chur

Im Herrn verschieden

/frnoZ/Z Bn'/.scAgi, Kap/an, ßa/zer.v

Arnold Britschgi wurde am 29. Juni 1911
in Stalden ob Samen geboren. Zum Prie-
ster geweiht am 2. Juli 1939, wirkte er
als Vikar in Zürich-St. Franziskus (1939
bis 1942), Pfarrer in Nuolen (1942 bis
1961), Kaplan in Wollerau (1961—1965).
Zuletzt war er Kaplan in Balzers (1965
bis 1973). Er starb in Balzers am 24.

April 1973 und wurde am 27. April da-
selbst beerdigt.

Neue Adresse

Werner von 77e//Zingen, bisher Pfarrer
in Wangen (SZ), ab 1. Mai 1973 Pfarr-
résignât, Gotthardstrasse 128, 6438 ZöacA

(SZ).

Bistum Lausanne, Genf und
Freiburg

Für den Marienmonat

Weil Maria, die Mutter Jesu Christi,
auch die Mutter der Kirche ist, wünsche
ich, dass der kommende Monat gemäss
einer Tradition, die wir bewahren müs-
sen, unter den Schutz dieser wunderba-
ren Frau gestellt werde.
Durch das Gebet, insbesondere durch
den Rosenkranz, können wir an sie ge-
langen, damit sie für uns alles von ihrem
Sohn und von Gott Vater erbitte. Mit
euch vereint, empfehle ich ihr alle Freu-
den, alle Sorgen und alle Hoffnungen
des Bistums, die Synode, die Kranken,
Armen, Priester, die Einheit der Christen
und vor allem die Treue zum Glauben.
Gott hat uns diese Gnade geschenkt,
ganz nahe bei uns eine Person «von hie-
nieden» zu haben, die uns täglich neu
lehrt, Kinder Gottes zu sein, Söhne und
Töchter der Kirche. Maria, voll der
Gnade, möge uns weiter Hoffnung und
Gottvertrauen schenken.

/ Fie/re Mam/e, BiscAo/
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Mögliche und wünschbare Entwicklun-
gen seien hervorzuheben.

6. Die Versammlung nn/er.r/ü/z/ den Fn'e-

.r/erra/ des BZ.v/am.v Base/ in seiner Ein-
gäbe an die Koordinationskommission
der Synode, der bezweckt:

dass die Finanzierung interdiözesaner und
nationaler Aufgaben durch die entsprechen-
den interdiözesanen Sachkommissionen stu-
diert werden und die ISAKO den Diöze-
sansynoden Lösungsvorschläge vorlege;
dass in den verschiedenen Kantonen ver-
gleichbare Strukturen geschaffen werden,
damit die vorgesehene Finanzierung mög-
lieh werde.

II.
Als zweiter Hauptpunkt lag sodann, wie

gesagt, ein Kommissionsbericht über das

GescA/ecA/s/eAen vor der FAe auf. Es

ging darum, ein gemeinsames seelsorg-
liches Verhalten anzustreben. Das ent-

sprechende Arbeitspapier war von einer

Theologenkommission der westschweize-

tischen Priesterräte ausgearbeitet wor-
den. Die Vorlage führte zu pastoralen
Folgerungen, welche den Weg zu einem

gemeinsamen Vorgehen der Seelsorger
öffnen können. In den Zusammenhän-

gen, in welchen sich heute die Frage
stellt, werden die Bemühungen der Seel-

sorger vor allem ein ßeg/ei/en und t/n/er-
s/ü/zen auf dem Weg zur Ehe sein, da-
mit dieser ein Aufstieg zu immer mehr
Wahrheit werde — Wahrheit in mensch-
liehen Belangen und Wahrheit in Chri-
stus und der Kirche.
Die Voten zu dieser Vorlage ergaben ein
immer grösseres Bündel. Was darin sta-
chelig war, bestand in aufbauender Kri-
tik.
Die Versammlung entschied sich für eine
Überarbeitung des vorliegenden Textes
durch die Kommission, und zwar ohne
substantielle Änderungen. Dem Text soll
ein Anhang beigefügt werden, der die
Diskussion wiedergeben wird; des wei-
tern werden abschliessende Seiten Er-
läuterungen aus der Hand des Bischofs
enthalten. Die Schrift mit ihren Zusätzen
wird der SaKo 6 der Diözesansynode
überwiesen werden. Das endgültige Do-
kument ist den Priestern des Bistums
durch die Mitglieder des Priesterrates
und die Dekanate auszuhändigen.

III.
Nebst diesen Haupttraktanden wären vor
allem die /n/orma/ionen des Diözesan-
bischofs zu erwähnen. Da stand ein Be-

rieht über die Arbeiten der Schweizeri-
sehen Bischofskonferenz und ein weite-

rer über die Entwicklung unseres Prie-
sterseminars im Vordergrund. Der Prie-
sterrat nahm Ben'cA/e über die laufenden
Arbeiten entgegen (Irland, ökumenis-
mus).
Abschliessend legten die kantonalen De-
legationen und der Bischofsrat ihre Wün-
sehe für das zu&ün//ige /trAei/sprogra/nm
des Priesterrates auf dem Tisch des vor-
sitzenden Ausschusses nieder. Dieser wird
unter den vielen Ideen die richtige Aus-
wähl treffen müssen. An Vorschlägen
fehlt es nicht: wiederverheiratete Ge-
schiedene, Pastoralfragen der Sprachmis-
sionen, eine seelsorgliche Einheit der
Westschweiz, kirchliche Berufung und
Amt, Einsatz der Laien, Beziehungen
zwischen Synode und Priesterrat, Prie-
sterbefragung SPI, Religionsunterricht an
«konfessionellen» Schulen, Begegnung
zwischen Bischof und Priestern (Anfrage
von Bischof Mamie), Lebenshilfen für
den Priester (Anliegen von Weihbischof
Bullet), das Leben des Priesters heute

(Devaud), Vorbereitung des europäi-
sehen Priestertreffens vom 22. bis 26.

April 1974. Hic Rhodus, hic salta! —Auf
alle Fälle werden alle Studien in engstem
Zusammenwirken mit den zuständigen
Gremien der Synode erfolgen.

/tn/on Frox/er
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Hinweise

Schriftenstand und Abstimmung Uber

die Ausnahmeartikel

Der Kampf der Gegner gegen die Ab-
Schaffung der Ausnahmeartikel gegen
die Jesuiten und die Klöster läuft zurzeit
auf Hochtouren. Neuestens werden auch
die Schriftenstände der Gotteshäuser da-

zu missbraucht, Flugschriften und Pam-

phlete für die Beibehaltung der Aus-
nahmeartikel an den Mann zu bringen.
So wird uns aus Mariastein berichtet,
dass im Schriftenstand der dortigen Ba-
silika immer wieder Broschüren auftau-
chen, die gegen die Abschaffung der
Ausnahmeartikel gerichtet sind und be-

sonders die Jesuiten in primitiver und
gehässiger Weise angreifen. Das ge-
schieht gegen den Willen der Wallfahrts-
leitung. Diese Hetzschriften werden mit
Vorliebe in Wallfahrtskirchen aufgelegt.
Man will wohl die vielen Besucher und
Pilger durch diese primitive Propaganda
glauben machen, die Katholiken bzw.
die Ordensleute seien selber gegen die
Jesuiten eingestellt. Die Seelsorger und
Klosterobern handeln im Interesse der

guten Sache, wenn sie ein wachsames

Auge bewahren und die Schriften-
stände ihrer Kirchen sorgfältig und regel-
mässig überwachen, um den Brunnen-
vergiftern auf diesem Weg das Hand-
werk zu legen. (Red.)

Dokumentation zur Synode 72

Das Haupttraktandum der zweiten Ses-

sion aller Diözesansynoden vom 31. Mai/
3. Juni 1973 bildet die Vorlage der
Interdlözcsanen Sachkommission 10 über
«Die Verantwortung der Kirche in der
Schweiz für Mission, Entwicklung, Frie-
de». Gemäss Antrag der Koordinations-
kommission soll dieser Vorlage der erste

volle Arbeitstag eingeräumt werden. Ne-
ben den Unterlagen in der offiziellen
Dokumentation für die Synodalen steht

nun erstmals zu einem Synodenthema
auch eine Dokumentation für die weitere
Öffentlichkeit zur Verfügung. Der Imba-
Verlag in Freiburg hat nämlich in seiner

Reihe «Iustitia et pax» soeben ein Ta-
schenbuch mit dem Titel «Mission, Dritte
Welt, Friede» (Dokumentation für die

Synode 72) veröffentlicht. Es wurde von
Anne-Marie Holenstein in Zusammenar-

beit mit Eugen Birrer und Erich Camen-

zind gestaltet. Der erste Teil «Kirche als

Mission» umfasst die Stichwörter «Revo-

lutionärer Wandel», «Zwischenkirchliche
Kommunikation», «Personalvermittlung»,
«Finanzvermittlung», «Kooperation und

Koordination». Im zweiten Teil der

«Entwicklung» finden sich die Kapitel
«Klärung der Begriffe», «Was die Kir-
chen dazu sagen», «Zahlen und Fakten»,

im dritten Teil «Friede»: «Stichwörter»,

«Kirchliche Dokumente», «Zahlen und

Fakten». In der gleichen Reihe des Imba-
Verlages sind schon früher Beiträge zum
Thema erschienen, so z. B. François
Houtard, «Der Dritte Weltkrieg hat be-

gönnen» (Aktuelle Entwicklungsproble-
me). Zu Dokumentationszwecken eignet
sich auch die Mainummer der Monats-
Zeitschrift «Wendekreis» (Immensee),
wo eine kritische Analyse der Zukunft
der Schweizer Missionare vorgenommen
wird und Präsident Dr. Erich Camen-
zind Vorschläge zu einer Neustrukturie-
rung des «Schweizerischen Katholischen
Missionsrates» als effizienter missionari-
scher Dienststelle der Schweizer Kirchen
unterbreitet. JFa/ter Heim

Neue Bücher

Da.y Ende der Exporfreügicm. Perspektiven
einer künftigen Mission. Herausgegeben von
Jose/ Sc/mu/z. Düsseldorf, Patmos 1973,
98 Seiten.
Unter dem ungeschickten Titel — die an-
visierte Problematik lässt sich nicht auf
diesen Nenner bringen — stehen Beiträge
von der Tagung «Heil und Unheil durch
Mission» (Kath. Akademie in Bayern 1970).
«Mission im NT und in der frühen Kirche»
(auch in NZM 1971, 161—172) vom evan-
gelischen Exegeten F. Hahn legt eine solide
biblische Grundlage, die der Verfasser auch
bei allem Wandel der Mission für unauf-
gebbar erachtet. H. Biirkle, evangelischer
Missionswissenschaftler in München, ver-
sucht eine «Geschichtliche Bilanz und Situa-
tionsanalyse christlicher Mission» (auch in
NZM 1971, 1—14). Mit Sachkenntnis wer-
den diverse Fehlurteile und Schlagworte,
die sich auch in den weiteren Beiträgen
finden, zurechtgerückt. «Obwohl fast alles
noch geschichtlich vorgeprägtes europäi-
sches Christentum war, gibt uns die Ge-
schichte der Mission erstaunliche Beispiele
dafür, wie der afrikanische und asiatische
Empfänger der Botschaft von Anfang an
mit ,zu Wort' kam und vom Missionar be-
teiligt wurde.» Bürkle scheut sich nicht, bei
aller notwendigen Veränderung der Umwelt
von der religiösen Sendung der Kirche und
vom «Neuen Menschen» zu sprechen, der
sich aus der göttlichen Tiefe des Seins er-
neuert. K. Klostermaiers «Weltkulturen —
Weltreligionen — Weltmission» bringt sei-
tenlange Zitate über Indien, das er ein Stück
weit entzaubert. Seinen Pauschalurteilen
über Fehlwege der Mission weiss er ausser
einigen Selbstverständlichkeiten nicht son-
derlich viel Konstruktives hinzuzufügen. Der
Beitrag von J. Schmitz «Mission der Kirche
— oder missionarische Kirche» erschien
auch als «Die Weltzuwendung Gottes» 1971
im Laetare- und Imba-Verlag. Die Ausfüh-
rungen über die Fragwürdigkeit der Mission
hat er samt und sonders, aber ohne An-
gäbe, von M. Linz geborgt, wie er sich
auch im weitern stillschweigend mit Ge-
dankengängen von Kling und Ratzinger u. a.
schmückt. Seiner These, die «Missionen»
seien nichts Besonderes neben der Kirche,
ist gewiss zuzustimmen; sie ist aber keines-
wegs neu. Die Aufnahme des prot. Missio-
Dei-Themas und die Ausführungen über die
Mission als die effektive Gegenwart der
Kirche als Heilssakrament geben zwar eine
tiefe theologische Grundlage, reichen aber
nicht aus, um wegweisendes Wort für eine
künftige Mission zu sein. — Die zwei letzt-
genannten Beiträge liegen in der Linie des-
sen, was die Rückseite des Buches prokla-

Mitarbeiter dieser Nummer

Conrad Biedermann, Vikar am Kantons-
spital 7, 6004 Luzern

Sr. Dr. Jacinta Dähler, Mutterhaus Sonn-
halde, 6283 Baldegg LU

Dr. Alfred Th. Dübach, Projektleiter, PSI,
Webergasse 5, 9001 St. Gallen

Dr. Walter Heim SMB, Missionshaus
Bethlehem, 6405 Immensee

Markus Kaiser, Redaktor, Hirschen-
graben 86, 8001 Zürich

Melchior Mathys, Pfarresignat, 6373 Ennet-
bürgen NW

Joseph Schilliger, Katholische Schweizer-
mission, 10, rue Violet, Paris XV

Anton Troxler, Bischöflicher Kanzler,
rue de Lausanne 86, 1700 Freiburg

«Schweizerische Kirchenzeitung»
Wochenblatt. Erscheint jeden Donnerstag.

Redaktion:
Hauptredaktor: Dr. Joh. Bapt. Villiger,
Prof., St.-Leodegar-Strasse 9, 6000 Luzern
Telefon 041 - 22 78 20.

Mitredaktoren: Dr. Karl Schuler, Bischofs-
vikar, Hof 19, 7000 Chur, Tel. 081 - 22 23 12

Dr. Ivo Fürer, Bischofsvikar, Klosterhof 6,
9000 St. Gallen, Telefon 071 - 22 20 96.

Nachdruck von Artikeln, auch auszugs-
weise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung
durch die Redaktion gestattet.

Eigentümer und Ker/ag:
Grafische Anstalt und Verlag Raeber AG,
Frankenstrasse 7—9, 6002 Luzern,
Telefon 041 - 22 74 22 / 3 / 4,
Postkonto 60 - 162 01.

/(ionnemenfrpreire:
Schweiz:
jährlich Fr. 45.—, halbjährlich Fr. 24.—.
Ausland:
jährlich Fr. 53.—, halbjährlich Fr. 28.—.

Einzelnummer Fr. 1.30.

Bitte zu beachten:

Für Abonnemente, Adressänderun-
gen, Nachbestellung fehlender Num-
mern und ähnliche Fragen: Verlag
Raeber AG, Administration der
Schweizerischen Kirchenzeitung,
Frankenstrasse 7—9, 6002 Luzern,
Telefon 041 - 22 74 22.

Für sämtliche Zuschriften, Manu-
skripte und Rezensionsexemplare:
Redaktion der Schweizerischen Kir-
chenzeitung, St.-Leodegar-Strasse 9,
6000 Luzern, Telefon 041 - 22 78 20.

Redaktionsschluss: Samstag 12 Uhr.

Für Inserate: Orell FUssli Werbe AG,
Postfach 1122, 6002 Luzern,
Telefon 041 - 24 22 77.
Schluss der Inseratenannahme:
Montag 12 Uhr.

miert: «Die bisherige Missionspraxis hat ein
Erbe auf sich geladen, das zu einer Last
für die ganze Kirche geworden ist. In die-
sem Buch eröffnen hervorragende Fach-
leute theologische und praktische Perspek-
tiven für eine völlige Neueinschätzung mis-
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sionarischer Aufgaben der Zukunft.» Der
erste Satz ist kirchengeschichtlich gesehen
eine Verleumdung, und die Verheissung
des zweiten Satzes wird von den beiden
mitnichten erfüllt. En'/z Ko///>rurmer

Beide/, t/we; Z/As, D/er/iard: Psalmen der
ffo//m/ng. Texte für jeden Tag. Gladbeck,
Schriftmissionsverlag und Essen, Verlag
Hans Driever, 1973, 207 Seiten.
Uwe Seidel ist für neue protestantische
Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen
tätig, Diethard Zils ist Dominikanerpater,
beide sind in Düsseldorf. In Anlehnung an
die Gedanken der Psalmen geben sie,
manchmal in ganz modernem Stil, eine Art
Übersetzung oder Paraphrase, manchmal
stellen sie einen Psalmenanklang vollständig
umgeformt in die neue Welt hinein. Eine
bewusste Ablehnung alles Zärtlichen dringt
überall durch. Es wird Geschmacksache
bleiben, diese rhythmischen Ausführungen,
die das Lob der Originalität verdienen,
nachzuvollziehen. Barnabas S/eier/

Là'pp/e, A//red; Die Bibel — heute. Stein
am Rhein, Christiana-Verlag, 7. Auflage,
1972, 236 Seiten.
Das schon oft aufgelegte Werk will eine
Einführung in beide Testamente unter be-
sonderer Berücksichtigung der Archäologie
sein. Für das Alte Testament gibt der Ver-
fasser die notwendigen Aufschlüsse über
die Schrift selber und dann die Geschichte
Israels, die er mit archäologischen Daten
bebildert. Die Darstellung ist gedrängt, die
Urteile sind gemessen, die Verweise auf die
Funde treffend. Für das Neue Testament
werden wieder zuerst die Schriften selber
besprochen. Dann folgt, allerdings sehr ab-
rissweise, die Gestalt Christi vornehmlich

in historischer Sicht mit kurzen Hinweisen
auf sein Leben. Aus den apostolischen
Schriften kommen vornehmlich Paulus,
Petrus und Johannes zur Sprache. Das Werk
kann nicht Anspruch auf Vollständigkeit
erheben, trifft aber eine gute Wahl. Das
Turiner Leichentuch wäre wohl besser weg-
geblieben. Die Arbeit kann mit viel Nutzen
eine mehr literarische Einführung in die
Schrift begleiten und mit ihren guten Über-
sichten auch als Nachschlagewerk dienen.

Barnabas S/eierf

Kurse und Tagungen

Voranzeige

Die Kere/mgiing /af/ia/i.vc/ier SpiVa/- und
/Cranbensee/sorger hält ihre diesjährige Ver-
Sammlung voraussichtlich am 10. Septem-
ber in der Pautusakademie Zürich ab.
Gesprächsthema wird die Kranke/wa/hiing
bilden. Interessierte wollen sich bitte dieses
Datum vormerken.

Unsere Leser schreiben

Ein ungehöriger Angriff im Synoden-
papier «Kirchenfreies Christentum»

Im Synodenpapier «Kirchenfreies Christen-
tum», das in der Schweizerischen Kirchen-
Zeitung Nr. 16/1973 S. 259—273 veröffent-
licht wurde, steht auf Seite 261 der Satz:
«Typisch sei an die negative Wirkung von
Humanae Vitae erinnert, wo noch einmal
erfolglos und unheilvoll versucht wurde,

generell und undifferenziert allen Christen
in den verschiedensten Situationen eheli-
chen Lebens ein uniformes Verhalten vor-
zuschreiben.» So grobhölzig sollte man das
Schreiben eines Papstes, der sich für die
Menschheit müht und strapaziert, nicht ab-
tun. Papst Paul VI. ist ein würdiger Nach-
folger seiner Vorgänger in wahrhaft schwie-
riger Situation, ein Kreuzträger, der solche
Anrempelung nicht verdient.
Man fordert heute so sehr, das Gewissen der
einzelnen Menschen zu achten. Aber was
der Papst schreibt, ganz gedrängt von seinem
Gewissen, wird vor aller Welt ,vo verurteilt
und von katholischen Christen. Da muss man
doch annehmen, dass solches Tun gegenüber
unserem Oberhaupt auch zum «kirchenfreien
Christentum» treibt.
Und wie muss solches Tun die sogenannte
hyperkonservative Richtung verhärten und
in Wut treiben, wie ich erlebt habe. Gerne
bin ich bereit, mich berichtigen und be-
ruhigen zu lassen.

Me/c/i/or Mal/iy.v

Warnung
Wie uns mitgeteilt wird, sprach in letzter
Zeit ein verwitweter Familienvater mit vier
Kindern wiederholt in Klöstern und geistli-
chen Häusern vor, um Darlehen zu erhal-
ten, die er kurzfristig zurückzahlen werde.
Der Bittsteller soll über ein gutes «Mund-
stück» verfügen und tritt unter dem Namen
Klaus Jungmann und andern Namen auf.
Wohnort und Schulort seiner Kinder (z. B.
Neuallschwil, Flüelen, Dornbirn) variieren.
Im Zweifelsfall benachrichtige man die Po-
lizei.

Orgelbau Felsberg AG
7012 Felsberg GR

Geschäft : Telefon 081 22 51 70

Privat : Richard Freytag

Telefon 081 24 11 89

EINE RICHTIGE ORGEL HAT PFEIFEN

Präzisions-Turmuhren
Schalleiter-Jalousien
Zifferblätter und Zeiger

Umbauten
auf den elektro-automatischen Gewichtsaufzug
Revision sämtlicher Systeme
Neuvergoldungen
Turmspitzen und Kreuze
Serviceverträge
Lied-Anzeiger

TURMUHRENFABRIK MÄDER AG, ANDELFINGEN
Telefon (052) 41 10 26

Die Pfarrei Ennetbaden (AG)
sucht einen

Resignaten

zur Mithilfe hauptsächlich in
der Liturgie und in Hausbesu-
chen. Kein Religionsunterricht.
Antritt so rasch als möglich.

Auskunft erteilt gerne das Pfarr-
amt St. Michael, Telefon 056-
22 51 28

Alleinstehendes Fräulein sucht

neuen

Wirkungskreis

in Pfarrhaus. Offerten unter

Chiffre 843 Lz, Orell Füssli

Werbe AG, Postfach, 6002 Lu-

zern

Grosses Altargemälde
Höhe 266 cm, Breite 166 cm
Darstellung einer Heiligen, un-
restauriert.
Verlangen Sie bitte Auskunft über
Telefon 062 - 71 34 23 von 8 bis 10 Uhr.

Max Walter, alte Kunst
MUmliswil SO

LIENERT

- - KERZEN

LJ EINSIEDELN

Gesucht

Stelle

Gesetzter Sakristan (Handwer-

ker) sucht neue nebenamtliche

Stelle.

Offerten unter Chiffre 844 Lz,

Orell Füssli Werbe AG, Post-

fach, 6002 Luzern
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5 vor 12
ist es mit der Möglichkeit, die gu-
ten und jetzt äusserst günstigen
Prlesterklelder aus dem Fachgeschäft
überhaupt noch bekommen zu kön-
nen! Zufolge totalem Ausverkauf die-
ser Warengruppe — bis Ende Mai
1973 — haben Sie die letzte Gele-
genhelt, sich mit Ihren vertrauten
Kleidungsstücken abschliessend ein-
zudecken. Ihr Vorteil: beste Qualität
zu stark reduzierten Preisenl Sichern
Sie sich Ihre Wünsche mit einem
baldigen Besuch oder Telefonanruf.

ARSPRODEO
JAKOB STRXSSLE

6008 LUZERN

Tel. 041 -22 33 18

Vestonanzüge
Trotz der allgemeinen Preissteigerung erhalten Sie bei

Roos immer noch Anzüge zu durchaus annehmbaren
Preisen ab Fr. 279.—. Übrigens, bei der sprichwörtlich
hohen Roos-Qualität wird auf weite Sicht gespart!
Kommen Sie sich an der Frankenstrasse 9 umsehen
oder lassen Sie eine Auswahl zustellen. Sie werden

sorgfältig bedient.

ROOS Herrenbekleidung

Luzern, Frankenstrasse 9, Telefon 041 / 22 03 88

Seriöse Person, Ende 30,

kaufm. und soz. gebildet, sucht

Sakristaninnen-
posten
(nebenamtlich)

Ist auf diesen schönen Beruf
geschult und hat schon einige
Zeit Praxis. Gleich in welcher
Landesgegend, womöglich mit
Wohnung. Offerten unter Chiffre
842 Lz Orell Füssli Werbe AG,

Postfach, 6002 Luzern.

Sehr günstig zu verkaufen praktisch neuwertige

Behelfskirche

Typ Wernle, Holzbau (demontierbar), Baujahr

1969, ca. 220 Sitzplätze, Elektroheizung. Die Be-

helfskirche weist neben Gottesdienstraum und

Sakristei einen grösseren und zwei kleinere Ver-

Sammlungsräume auf. Sie eignet sich auch für

ein längeres Provisorium.

Interessenten werden gebeten, sich beim Ver-

band der römisch-katholischen Kirchgemeinden

der Stadt Zürich, Weinbergstrasse 36, 8006 Zü-

rieh, Telefon 01 - 32 95 63, zu melden.

Die Kirchgemeinde Wädenswil am Zürichsee sucht auf
anfangs Oktober 1973

Religionslehrerin/Katechetin
Wir bieten aufgeschlossene Arbeitsbedingungen bei
guter Besoldung und fortschrittlicher Sozialfürsorge.

Anmeldungen sind mit den üblichen Unterlagen zu
richten an: römisch-katholisches Pfarramt Wädenswil,
Pfarrer H. Baumann, Etzelstrasse, 8820 Wädenswil ZH,
Telefon 01 -75 31 16

KLIMA-
UND LÜFTUNGSANLAGEN

ULRICH AG LUZERN
LÄDELISTRASSE 30 TELEFON (041) 23 06 88

BOSOMA GmbH 2504 BIEL
Borer, Sonderegger + Mathys
Lindenhofstr. 42 Tel. 032 / 4211 31

Kirchenbänke — Betstühle
Beichtstühle — Kirchen-
eingänge — Chorlandschaft
Sakristeieinrichtungen
Traubänke — Höcker
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Leobuchhandlung
Gallusstrasse 20, 9001 St. Gallen

Telefon 071 22 2917

Erstkommunion 1973
Wir führen eine reichhaltige Auswahl an Erstkom-
munionliteratur.

Verlangen Sie unser neues SpezialVerzeichnis —
die wertvolle Handreichung für Eltern und Erzieher
(kostenlos in jeder beliebigen Menge zu beziehen).

Ihr Vertrauenslieferant
für

Altarkerzen

Osterkerzen

Taufkerzen

Opferkerzen
Weihrauch + Kohlen

Anzündwachs

Ewiglicht-Öl und

Ewiglicht-Kerzen

Seit über 100 Jahren
beliefern wir Klöster,

Abtei- und Pfarrkirchen
der ganzen Schweiz.

Rudolf Müller AG
Tel. 071-751524

9450 Altstätten SG

INTERKO-REISEN HERRST 1973
Biblisch-archäologische und landeskundliche Studienreisen unter wissen-
schaftlicher Führung

Heiliges Land (Israel und Sinai)
(88. und 89. Wiederholung)
vom 30. September bis 18. Oktober: 19 Tage, Israel und Sinai.
Wissenschaftliche Leitung: Universitätsprofessor Dr. Hans Wlldberger, Zürich.
(Es sind nur noch wenige Plätze verfügbar.)
Vom 6. bis 22. Oktober: 17 Tage, Israel-Reise von den Quellen des Jordan am
Hermon bis Eilat am Roten Meer.
Wissenschaftliche Leitung: Prof. lie. theol. u. Ile. rer. bibl. Georg Schelbert,
Luzern und Fribourg.

Äthiopien
Fasz/n/'erencle Sfud/enrerse in das Land des «Löwen von Juda», r'n d/e Ge-
schichte einer über 3000 Jahre a/fen Kuffur, m/'f e/'ner re/cben cbr/sf//cben
Trad/f/on fnm/ffen des heidnischen Afrika.
(5. Wiederholung), vom 21. September bis 7. Oktober (17 Tage).
Wissenschaftliche Leitung: Dr. Walter Müller, Universität Tübingen.

Algerien und Tunesien, das Afrika der römischen Antike
E/'ne Studienreise r'n die Kuffurgeschi'chfe des anfrken Rom und des frühen
Cbr/sfenlums fn A/ordafr/ka.
Vom 5. bis 21. Oktober (17 Tage).
Wissenschaftliche Leitung: Universitätsprofessor Dr. theol. Peter Stockmeier,
München.
Für 1974, das zwanzigste Jahr unserer Tätigkeit, sind in Vorbereitung (Flug-
pauschalreisen mit Kursflugzeugen):
Fünf Studienreisen ins Hellige Land von 14, 17 und 19 Tagen (letztere mit
Sinai). Reisebeginn: 8., 15. und 22. April, 30. September und 6. Oktober.
Drei Reisen auf den Spuren des Apostels Paulus:
Türkei (4. bis 20. April), Griechenland (4. bis 20. April), Malta—Sizilien—
Neapel—Rom (3. bis 20. April).
Je eine Studienreise in die Ost-Türkei (16. September bis 6. Oktober), nach
Ägypten mit Nilkreuzfahrt (28. März bis ,11. April), nach Äthiopien (21. Septem-
ber bis 6. Oktober), nach Persian (29, September bis 13. Oktober), nach Indien
und Nepal (Begegnung mit dem Hinduismus und Buddhismus) (20. Dezember
1974 bis 12. Januar 1975).

Interessenten erhalten nähere Auskunft, Detailprogramme und Anmeldeformu-
lare von

INTERKO
Geschäftsstelle Eugen Vogt, Postfach 616, OH -6002 Luzern, Tel. 041 -36 55 38.

D/e Reisen werden durchgeführt vom fhferkonfess/one/fen Komitee für b/bff-
sehe Studienreisen (gegründet 1953).

Weinhandlung

SCHULER &CIE
Aktiengesellschaft Schwyz und Luzern

Das Vertrauenshaus für Messweine und gute Tisch- und Fla-
schenweine, Tel. Schwyz 043-21 20 82 — Luzern 041 -2310 77

Kirchenglocken-Läutmaschinen
System Muff
(ges. geschützt) Patent
Neueste Gegenstromabbremsung
Beste Referenzen. Über 50 Jahre Erfahrung.
Joh. Muff AG, 6234Triengen
Telefon 045 3 85 20

Frühlingszeit — Vermählungszelt
Für die feierliche Trauung sind un-
sere eigens hiezu geschaffenen

Traubetstühle
seit Jahren bekannt und beliebt ge-
worden. Ihr Steckbrief:
— richtige Idealbreite von 120 cm
-Arm- und Kniebrett mit rotem

Samt gepolstert
— elegantes Modell in ganz Holz
— moderne, strenge Form mit

schwarzem Eisengestell, nur Arm-
brett in Holz

Verlangen Sie Foto-Offerte!

ARS PRO DEO

JAKOB STRASSLE
6006 LUZERN

Tel. 041 -22 33 18

Theologische
Literatur
für Studium und Praxis

Grosses Lager. Sorgfältiger
Kundendienst. Auf Wunsch
Einsichtssendungen.

Buchhandlung Dr. Vetter
Schneidergasse 27, 4001 Basel
Telefon 061 - 25 96 28

Auf den Sommer 1973 wird, we-

gen Anschaffung einer grossen

Orgel, zu günstigem Preise ab-

gegeben:

Kastenorgel

4 Register mit angekoppeltem

Pedal.

Auskunft durch Pfarramt St. An-

ton, 9542 Münchwilen (TG), Tel.

073 - 26 28 08

Franz-Xaver Kaufmann

Theologie in
soziologischer Sicht
192 Seiten, kart. lam., sFr. 25.60.

Ein Oberblick über den aktuellen
Stand der religlonssoziologlschen
Diskussion, u. a. über Folgeerschei-
nungen der neuzeitlichen Gesell-
sohaftsentwicklung Im Hinblick auf

Kirche, Individuum und Religion so-
wie über neuere Entwicklungsten-
denzen des Klrchenbewusstseins.

Herder
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